
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum 
Bank- und Kapitalmarktrecht im 1. Halbjahr 2020 

 
von Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof Dr. Peter Rädler, LL.M. (Cantab), Karlsruhe, 

und Rechtsanwältin Dr. Katja Lembach, Karlsruhe 
 

Nachstehend haben wir die im 1. Halbjahr 2020 verkündeten und inhaltlich 

begründeten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs mit Bezügen zum 

Bank- und Kapitalmarktrecht zusammengefasst1. Berücksichtigt sind die 

bis zum 15. Juli 2020 veröffentlichten Entscheidungen; später veröffent-

lichte Entscheidungen aus dem 1. Halbjahr 2020 werden in die nach-

folgende Rechtsprechungsübersicht aufgenommen. 

 

Die Gliederung der nachfolgenden Zusammenfassung orientiert sich an 

den in § 14l FAO aufgeführten bank- und kapitalmarktrechtlichen Schwer-

punkten, die für die Erlangung der Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt 

für Bank- und Kapitalmarktrecht“ erforderlich und im Rahmen der Fortbil-

dung nachzuweisen sind. 

 

Besonders hervorzuheben sind die folgenden Entscheidungen: 

 

– Nach einem Hinweisbeschluss des XI. Senats vom 24. März 2020 

(– XI ZR 516/18 –) ist die klauselmäßige Vereinbarung einer Bereit-

stellungsprovision AGB-rechtlich nicht zu beanstanden (Newsletter, 

S. 3 f.). 

 

                                                        
1 Alle nachfolgend behandelten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs können hier auf des-

sen Internetseite kostenlos im Volltext abgerufen werden. Zur Vereinfachung für Sie haben 
wir in den Fußnoten sämtliche Aktenzeichen mit der Entscheidungsdatenbank des Bundes-
gerichtshofs verlinkt. Frühere Berichtszeiträume sind aufrufbar auf unserer Website („Aktuel-
les“) unter dem Menüpunkt „Newsletter“. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288
http://www.bgh-anwalt.de/?id=36


 
 
 
 
 

Seite 2 von 51 – Im Berichtszeitraum hatte der XI. Zivilsenat abermals Gelegenheit, 

seine Rechtsprechung betreffend den Widerruf von Verbraucher-

darlehensverträgen fortzuentwickeln. Nach einem Urteil vom 

03. März 2020 (– XI ZR 486/17 –) ist das Widerrufsrecht ausge-

schlossen, wenn die Bank nach Kündigung des Darlehensvertrages 

ihren Rückzahlungsanspruch in einem mit dem Einspruch nicht 

mehr anfechtbaren Vollstreckungsbescheid tituliert hat (Newsletter, 

S. 7 f.). 

 

– Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Widerrufsrecht hatte sich der 

XI. Zivilsenats am 03. März 2020 (– XI ZR 461/18 –) damit zu be-

fassen, ob der Vermieter seine Eigenschaft als Verbraucher verliert, 

wenn er für die Umsätze aus Vermietung oder Verpachtung zur 

Umsatzsteuer optiert (Newsletter, S. 13 f.). 

 

– Außerdem hat der XI. Zivilsenat am 11. Februar 2020 (– XI ZR 

648/18 –) seine Rechtsprechung zum Widerruf von Kfz-Krediten 

fortgeführt und dabei von einer Vorlage an den EuGH abgesehen 

(Newsletter, S. 14 f.). 

 

– Die Bedeutung der EuGH-Entscheidung zum unzulässigen Verweis 

in der Widerrufsinformation auf § 492 Abs. 2 BGB in Sachen Kreis-

sparkasse Saarlouis hat der XI. Zivilsenat in zwei Beschlüssen vom 

31. März 2020 (– XI ZR 581/18 und XI ZR 198/19 –) eingeschränkt. 

Danach ist sie erstens nicht auf grundpfandrechtlich besicherte 

Immobiliardarlehensverträge anwendbar und zweitens hindert sie 

nicht den Schutz durch die Gesetzlichkeitsfiktion (Newsletter, 

S. 24 f.). 

 

– In einem Hinweisbeschluss vom 17. Dezember 2019 (– II ZR  

85/19 –) hatte der II. Zivilsenat Gelegenheit, seine ständige Recht-

sprechung zur Darstellung wesentlicher kapitalmäßiger und perso-

neller Verflechtungen im Fondsprospekt zusammenzufassen und 



 
 
 
 
 

Seite 3 von 51 die Maßstäbe zu beleuchten, nach denen sich die Wesentlichkeit 

einer kapitalmäßigen Verflechtung beurteilt (Newsletter, S. 36 f.). 

 

– Zudem hat der Bundesgerichtshof in zwei Beschlüssen vom 

16. Juni 2020 (– II ZB 10/19 und II ZB 30/19 –) seine Rechtspre-

chung zu prozessrechtlichen Aspekten des Kapitalanleger-Muster-

verfahrens fortgeführt (Newsletter, S. 45 f.). 

 

 

1. 
Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunden,  
insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen,  

Bankvertragsrecht, das Konto und dessen Sonderformen 
 

a) 
Die klauselmäßige Vereinbarung einer Bereitstellungsprovision ist 

AGB-rechtlich nicht zu beanstanden. Das geht aus einem Hinweisbe-

schluss des XI. Senats vom 24. März 20202 hervor. 

 

Die beklagte Bank verwendet in Verbraucherdarlehensverträgen „ge-

mäß §§ 491 ff. BGB als Immobiliardarlehensvertrag gemäß § 503 BGB“ 

mit ausdrücklicher Abnahmeverpflichtung unter der Überschrift „Sonstige 

Kosten“ folgende Klausel: 

 

„Bereitstellungsprovision von 0,25% pro Monat auf den 
ab [einzufügendes Datum] nicht zur Auszahlung kom-
menden Betrag bis zur vollen Auszahlung, jeweils fällig 
mit den Zinsen.“ 

 

Diese Klausel ist nach der Beurteilung des Senats als Preisabrede ge-

mäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle 
nach §§ 307 bis 309 BGB entzogen.3 Denn sie bepreist eine von der 

Bank erbrachte Sonderleistung. Diese besteht nach Ansicht des Senats 

                                                        
2 XI ZR 516/18 – juris. 
3 Beschluss vom 24. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 8 ff. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ebade504d6156f67822674fedcfb3ec1&nr=106917&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 4 von 51 in der von der Bank übernommenen Verpflichtung, dem Darlehensnehmer 

den Nettodarlehensbetrag nach Abschluss des Darlehensvertrages für 

einen vereinbarten Zeitraum, die sogenannte Ziehungsperiode, auf Ab-
ruf bereit zu halten. Zu einer solchen Vorhaltung des Kapitals bis zum 

Abruf durch den Darlehensnehmer ist die Bank auf der Grundlage der von 

Gesetzes wegen bestehenden darlehensvertraglichen Pflichten aus § 488 

Abs. 1 Satz 1 BGB nicht verpflichtet. Ohne die angegriffene Klausel wäre 

die Bank vielmehr berechtigt, den Nettodarlehensbetrag gemäß § 271 

Abs. 1 BGB sofort an den Darlehensnehmer auszuzahlen und den für die 
Kapitalüberlassung geschuldeten Zins zu beanspruchen. Der Dar-

lehensnehmer ist zur Abnahme der Darlehensvaluta – anders als beim 

Überziehungskredit – verpflichtet.4 

 

Die Klausel unterliegt nach Ansicht des Senats auch nicht deswegen der 

ABG-rechtlichen Inhaltskontrolle, weil sie das Leistungsverweigerungs-
recht des Verbrauchers nach § 320 BGB einschränken oder ausschlie-

ßen würde. Für den Fall, dass die Bank ihre Leistungspflicht nicht erfüllt, 

indem sie den Nettodarlehensbetrag nach Abruf durch den Verbraucher 

nicht bereitstellt, enthält die Klausel nach der Auslegung des Senats keine 
Regelung. Insoweit gelten mithin die Regeln des allgemeinen Leistungs-

störungsrechts. Da die Pflicht der Bank, den Nettodarlehensbetrag zur 

Auszahlung auf Abruf bereit zu halten, zur Pflicht des Verbrauchers, die 

Bereitstellungsprovision zu zahlen, in einem synallagmatischen Verhält-
nis stehen, entfällt gemäß § 326 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB der An-

spruch der Bank auf Zahlung der Bereitstellungsprovision, wenn nicht der 

Verbraucher für den Umstand der Nichtleistung der Beklagten gemäß 

§ 326 Abs. 2 Satz 1 BGB verantwortlich ist. Die Anwendung dieser allge-
meinen Regelungen wird durch die Klausel nach Ansicht des Senats ge-

nauso wenig abbedungen wie das Leistungsverweigerungsrecht des Ver-

brauchers nach § 320 BGB.5 

 

                                                        
4 a.a.O., juris, Rn. 11. 
5 a.a.O., juris, Rn. 13. 



 
 
 
 
 

Seite 5 von 51 Die gegen die Verwendung der Klausel gerichtete Unterlassungsklage 
des Verbraucherschutzverbands blieb damit in allen Instanzen ohne Er-

folg. Dessen Nichtzulassungsbeschwerde hat der Senat schon deshalb 

als unzulässig angesehen, weil der Wert der mit der Revision geltend zu 

machenden Beschwer den Schwellwert von 20.000,00 € nicht übersteigt 

(§ 544 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und er der Rechtssache auch keine grundsätz-

liche Bedeutung beigemessen hat6. Sie wurde auf entsprechenden Hin-

weis zurückgenommen. 

 

b) 
In einem Beschluss vom 18. Februar 20207 hatte der XI. Zivilsenat Gele-

genheit, zur Verwirkung des Kündigungsrechts einer Bausparkasse 

wegen rückständiger Regelsparbeiträge nach § 5 Abs. 3 ABB Stellung 

zu nehmen, wenn die Bausparkasse die Nichtzahlung von Regelsparbei-

trägen zuvor jahrelang hingenommen hat. 

 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung können Gegenstand der 

Verwirkung auch Gestaltungsrechte, wie das Kündigungs-, Rücktritts- 

oder Widerrufsrecht sein. Es gelten die allgemeinen Grundsätze hinsicht-

lich Zeit- und Umstandsmoment, die in einer Wechselwirkung stehen.8 

 

Der auf Feststellung klagende Bausparer befand sich nach der Beurtei-

lung des Senats zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung vom 11. Mai 

2017 auch dann mit der Zahlung von mehr als sechs Regelsparbeiträ-
gen in Rückstand, wenn man – was der Senat offen gelassen hat – Bei-

träge bis 2013 als verjährt ansieht. Dass er mit Schreiben vom 13. März 

2017 eine Nachzahlung der für den Zeitraum von Januar 2014 bis 

Februar 2017 offenen Regelsparbeiträge angeboten und die Zahlung am 

06. April 2017 auch tatsächlich geleistet hat, ändert daran nach Auffas-

sung des Senats nichts. Denn der hat beides unter den Vorbehalt der 
Rückforderung gestellt, so dass die Beklagte durch die Ablehnung der 
                                                        
6 a.a.O., juris, Rn. 4 ff. 
7 XI ZR 390/19 – juris. 
8 Beschluss vom 18. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 8. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b656fcc64f373bc17d2a190ad991bd29&nr=104991&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 6 von 51 (angebotenen) Zahlung nicht in Annahmeverzug geraten war. Da eine 

Leistung unter dem Vorbehalt der Rückforderung keine Erfüllungswirkung 

(§ 362 BGB) hat, ist die Leistung damit nicht in einer den Annahmeverzug 

begründenden Weise angeboten oder bewirkt.9 

 

Dass die Bausparkasse über Jahre hinweg die Nichtzahlung der Regel-

sparbeiträge unbeanstandet gelassen hat, hindert sie nach dem Dafürhal-

ten des Senats nicht, das faktische Ruhen des Vertrags durch die Auf-

forderung zur Leistung der Regelsparbeiträge und gegebenenfalls die 

Ausübung des Kündigungsrechts nach § 5 Abs. 3 ABB zu beenden. 

Zwar kann ein Kündigungssachverhalt durch Zeitablauf in einem Maß an 

Bedeutung verlieren, dass eine darauf gestützte Kündigung nicht mehr 

gerechtfertigt ist. Dies hat aber nicht zur Folge, dass dies auch für eine 

weitere Kündigung gilt, die auf einen neuen Sachverhalt gestützt wird, 

nämlich die Nichtzahlung der Regelsparbeiträge für einen späteren 
Zeitraum.10 

 

Auch sonst hat der Senat die Würdigung des Berufungsgerichts nicht be-

anstandet, der Kläger habe nicht darauf vertrauen können, dass die Be-

klagte die fehlende Regelbesparung weiterhin dulden werde. Er habe sich 

selbst jahrelang vertragswidrig verhalten, indem er die Regelsparbei-

träge nicht gezahlt habe.11 

 

Die Revision wurde auf entsprechenden Hinweis des Senats zurückge-

nommen. Damit steht fest, dass der Bausparvertrag des Klägers wirksam 

gekündigt ist. 

 

 

                                                        
9 a.a.O., juris, Rn. 10. 
10 a.a.O., juris, Rn. 11. 
11 a.a.O., juris, Rn. 12. 
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Kreditvertragsrecht und Kreditsicherung einschließlich  

Auslandsgeschäft 
 

Im Berichtszeitraum hatte der XI. Zivilsenat abermals Gelegenheit, seine 

Rechtsprechung betreffend den Widerruf von Verbraucherdarlehens-
verträgen fortzuentwickeln. 

 

a) 
Der Senat hat mit Urteilen vom 14. Januar 202012 und 18. Februar 202013 

seine ständiger Rechtsprechung bestätigt, wonach bei unter ausschließ-

licher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln geschlossener Dar-

lehensverträge der Zusatz „Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und 
Entgelten bei Vertragsausführung vor Ablauf der Widerrufsfrist“ die 

nach § 495 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 355 Abs. 1 und Abs. 2 BGB in 

der zwischen dem 01. August 2002 und dem 10. Juni 2010 geltenden Fas-

sung, § 312d Abs. 5 Satz 2, Abs. 2, § 312c BGB in der vom 08. Dezember 

2004 bis zum 10. Juni 2010 geltenden Fassung erteilte Widerrufsbeleh-
rung verunklart und damit unzureichend deutlich werden lässt.14 

 

In dem Urteil vom 14. Januar 2020 sowie einem weiteren Urteil vom 

03. März 2020 15  beanstandet der Senat darüber hinaus erneut die 

Unzulässigkeit des Feststellungsantrags. Ein Antrag im Wortsinne 

festzustellen, dass „der Darlehensvertrag zwischen den Parteien […] 

wirksam widerrufen“ worden sei, ist als auf die Klärung einer nicht 

feststellungsfähigen bloßen Vorfrage gerichtet unzulässig. 16 Auch eine 

Feststellungsklage des Inhalts, der Darlehensvertrag habe sich aufgrund 

des Widerrufs in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis umgewandelt, 

                                                        
12 XI ZR 47/18 – juris. 
13 XI ZR 378/18 – juris. 
14 Urteile vom 14. Januar 2020, a.a.O., juris, Rn. 16; vom 18. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 13 

jeweils mit u.a. auf Senatsurteile vom 24. Januar 2017 – XI ZR 183/15, juris, Rn. 31, vom 
03. Juli 2018 – XI ZR 520/16, juris, Rn. 11 ff., Rn. 17 und XI ZR 572/16, juris, Rn. 15 sowie 
Urteil und Versäumnisurteil vom 09. April 2019 – XI ZR 119/18, juris, Rn. 10; vgl. Newsletter 
Bank- und Kapitalmarktrecht I/2017, II/2018 und I/2019. 

15 XI ZR 468/18 – juris. 
16 Urteil vom 14. Januar 2020, a.a.O., juris, Rn. 12. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=245891701f7fb2a8cec4b442e97ec0c5&nr=103760&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9323caff0560903629885746ddfa733b&nr=105033&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3807f21fcfac8836ea8ec8923380aa85&nr=78004&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2decd27e52fa363ec0405837ef536bf9&nr=86778&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ad1c0449c7fa83210460bfcec9207617&nr=86614&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2bce0a0a43f128f71b0324f28720157&nr=96592&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6e765eca0c667760c4c654cc1165b40e&nr=105156&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 8 von 51 ist unzulässig. Insoweit fehlt nach ständiger Rechtsprechung des Senats 

das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse. 17 

Darauf, ob eine der Parteien mit der Folge, dass dem Kläger eigene 

Ansprüche aus einem Rückgewährschuldverhältnis nicht mehr zustehen, 

wirksam aufgerechnet hat, kommt es nicht an. Die positive Feststel-
lungsklage wäre im Lichte dieses Umstands nicht nur unzulässig, 

sondern auch unschlüssig.18 

 

b) 
In seinem Urteil vom 18. Februar 202019 hatte der Senat Anlass zu dem 

Hinweis auf seine gefestigte Rechtsprechung betreffend die Verwirkung 
des Widerrufsrechts, wonach der Zeitraum zwischen der Beendigung 
des Verbraucherdarlehensvertrags und dem Widerruf – hier annä-

hernd fünf Jahre – nicht das Zeitmoment betrifft, aber – wenn auch nicht 

im Sinne einer Vermutung nach Ablauf einer wie immer definierten Min-

destzeitspanne – gerade im Hinblick auf die Rechtsfolgen des Widerrufs 

bei der Prüfung des Umstandsmoments Berücksichtigung finden 

kann.20 Ferner bestätigt er seine Rechtsprechung, wonach die Tatsache, 

dass der Darlehensgeber Sicherheiten freigegeben hat, ein Aspekt ist, 

den der Tatrichter bei der Prüfung des Umstandsmoments berücksichtigen 

kann.21 Schließlich kann nach seiner Rechtsprechung der weitere Einsatz 
der vom Darlehensnehmer erlangten Mittel nach vollständiger Beendi-

gung des Darlehensvertrags durchaus geeignet sein, ein schutzwürdiges 

Vertrauen des Darlehensgebers auf das Ausbleiben des Widerrufs zu be-

gründen. Dies gilt nach dem Dafürhalten des Senats auch dann, wenn der 

Darlehensgeber nicht selbst mit den Zahlungen des Darlehensnehmers 

wirtschaftet, sondern diese valutagleich an eine andere Bank, über die 

                                                        
17 a.a.O., juris, Rn. 13; Urteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 10. 
18 Urteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 11. 
19 XI ZR 25/19 – juris. 
20 Urteil vom 18. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 14. 
21 a.a.O., juris, Rn. 15. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=61c14b62a48c54b6428b8950907d8991&nr=104682&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 9 von 51 er das Darlehen refinanziert und von der er die Mittel für das Darlehen er-

halten hat, weitergeleitet hat.22 

 

 

c) 
Nach dem Wirksamwerden des Widerrufs vom Darlehensnehmer  

– ggfs. unter Vorbehalt – erbrachte Leistungen fallen nicht in ein Rück-

gewährschuldverhältnis gemäß §§ 346 ff. BGB. Vielmehr richtet sich ihre 

Rückforderung nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen. Das hat 

der Senat mit Urteil vom 03. März 202023 unter Bezugnahme auf seine 

ständige Rechtsprechung bekräftigt.24 Das gilt etwa für einen Anspruch 

auf Rückgewähr der nach dem Widerruf geleisteten Vorfälligkeitsent-
schädigung. Im Streitfall war der Widerruf jedoch ohnehin unwirksam. 

Der Senat verweist insoweit nur auf sein eine entsprechend formulierte 

Widerrufsbelehrung derselben Beklagten betreffendes Urteil vom 26. No-

vember 201925, für die er bereits entschieden hat, dass der Beklagten die 

Gesetzlichkeitsfiktion des Musters für die Widerrufsbelehrung gemäß 

Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 und Abs. 3 BGB-InfoV in der bis zum 30. März 

2008 geltenden Fassung zugute kam.26 

 

d) 
Der Darlehensnehmer eines Verbraucherdarlehensvertrags ist gemäß 

§§ 767 Abs. 2, 796 Abs. 2 ZPO mit seinem nach §§ 495 Abs. 1, 355 

Abs. 1 und Abs. 2 BGB in der bis zum 10. Juni 2010 geltenden Fassung 

bestehenden Widerrufsrecht ausgeschlossen, wenn die Bank nach 

Kündigung des Darlehensvertrages ihren Rückzahlungsanspruch in 

einem mit dem Einspruch nicht mehr anfechtbaren Vollstreckungsbe-

                                                        
22 a.a.O., juris, Rn. 16. 
23 XI ZR 78/18 – juris. 
24 Urteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 14 mit Bezug auf Senatsurteil vom 21. Februar 

2017 – XI ZR 467/15 – juris, Rn. 20; Senatsbeschluss vom 10. Januar 2017 – XI ZB 17/16 – 
juris; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht I/2017. 

25 XI ZR 307/18, juris, Rn. 17 ff.; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht I/2019. 
26 Urteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 10. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=076ee76df5cb71e8876b0b36a1d0e0bd&nr=105144&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=39d12571ce65c950794c2302b83f9658&nr=78175&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e7f880728d3e9b84084669516b8f1061&nr=77357&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=23c7f6ef0aa6034b6ee73f5a2d50d671&nr=102581&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 10 von 51 scheid tituliert hat. Das hat der XI. Zivilsenat am 03. März 202027 ausge-

sprochen. 

 

Nach § 767 Abs. 2 ZPO können Einwendungen gegen einen durch Urteil 

festgestellten Anspruch nur dann mit der Vollstreckungsgegenklage gel-

tend gemacht werden, wenn die Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach 

dem Schluss der mündlichen Verhandlung entstanden sind, in der Ein-

wendungen hätten geltend gemacht werden müssen. Diese Regelung gilt 

gemäß §§ 795 Satz 1, 794 Nr. 4 ZPO auch für in Vollstreckungsbeschei-
den festgestellte Ansprüche mit der Maßgabe, dass die Gründe, auf de-

nen die Einwendungen beruhen, nach Zustellung des Vollstreckungs-
bescheides entstanden sein müssen und durch Einspruch nicht mehr 

geltend gemacht werden können (§ 796 Abs. 2 ZPO).28 

 

Bei Gestaltungsrechten (wie etwa der Anfechtung wegen arglistiger Täu-

schung, der Kündigung, der Aufrechnung) ist zur Beantwortung der Frage, 

ob deren Ausübung nach § 767 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen ist, nicht der 

Zeitpunkt der Gestaltungserklärung des Berechtigten maßgebend, son-

dern es ist auf den Zeitpunkt ihres Entstehens und der Befugnis zu 
ihrer Ausübung abzustellen. Dies gilt, wie der Senat nunmehr entschie-

den hat, auch für das Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehen nach 

§§ 495 Abs. 1, 355 Abs. 1 und Abs. 2 BGB a.F., welches ebenfalls als Ge-

staltungsrecht konzipiert ist.29 Der Grund, auf dem die umgestaltende Wir-

kung beruht, entsteht bereits mit dem Zeitpunkt, in dem der Verbraucher 

erstmals die Möglichkeit hat, sein Widerrufsrecht auszuüben, und er die 

Rechtslage durch Abgabe der Gestaltungserklärung zu seinen Gunsten 

beeinflussen kann. Auf diesen Zeitpunkt ist im Rahmen der Anwendung 

der Präklusionsreglung des § 767 Abs. 2 ZPO grundsätzlich abzustellen, 

um die materielle Rechtskraft der Entscheidung abzusichern.30 

 

                                                        
27 XI ZR 486/17 – juris. 
28 Versäumnisurteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 12. 
29 a.a.O., juris, Rn. 13 f. 
30 a.a.O., juris, Rn. 14, 16. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1609c9f980f67b733e2225fa4bc152c7&nr=108001&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 11 von 51 Der Zweck des nach §§ 495 Abs. 1, 355 Abs. 1 und Abs. 2 BGB a.F. be-

stehenden Widerrufsrechts rechtfertigt nach dem Dafürhalten des Senats 

keine abweichende Beurteilung.31 Der durch § 767 Abs. 2 ZPO bezweckte 

Schutz rechtskräftiger Titel tritt insbesondere nicht deswegen ausnahms-

weise zurück, weil der Verbraucher berechtigt ist, den Zeitpunkt der 
Widerrufserklärung nach seinem Belieben frei zu wählen, und das 

Widerrufsrecht an keine Voraussetzungen geknüpft ist. Denn das Wider-

rufsrecht nach §§ 495 Abs. 1, 355 Abs. 1 BGB a.F. dient nach der Beurtei-

lung des Senats nicht dem Zweck, dem Berechtigten die Freiheit einzu-

räumen, den Zeitpunkt der Widerrufserklärung – etwa in Abhängigkeit 

von der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der 

Darlehenszinsen – zu wählen. Die Entscheidungsfreiheit des Verbrau-

chers in zeitlicher Hinsicht ist lediglich eine Nebenfolge seines Wider-

rufsrechts. Dessen Sinn und Zweck ist es lediglich, den Verbraucher vor 

einer übereilten Bindung an seine auf Abschluss des Darlehensvertrags 

gerichtete Willenserklärung zu schützen; ihm soll Gelegenheit gegeben 

werden, den Vertragsabschluss noch einmal zu überdenken.32 

 

Auch eine etwaige Unkenntnis des Verbrauchers vom Bestehen seines 

Widerrufsrechts schützt ihn nach dem Dafürhalten des Senats nicht. Denn 

für die Präklusionswirkung nach diesen Vorschriften kommt es auf den 

Zeitpunkt der Entstehung und nicht auf den der Ausübung des Gestal-

tungsrechts an. Maßgebend ist allein, dass der Verbraucher bis zum Ab-

lauf der Einspruchsfrist objektiv die Möglichkeit hatte, den Widerruf zu 

erklären. Darauf, ob er als Vollstreckungsschuldner seine Einwendung 

nicht geltend machen konnte, weil er sie nicht kannte, kommt es nach An-

sicht des Senats nicht an.33 

 

Dies führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und Abweisung der Voll-
streckungsabwehrklage gegen die Vollstreckung der Beklagten aus ei-

nem Vollstreckungsbescheid über eine Forderung aus einem Darlehens-
                                                        
31 a.a.O., juris, Rn. 15 ff. 
32 a.a.O., juris, Rn. 17. 
33 a.a.O., juris, Rn. 18. 



 
 
 
 
 

Seite 12 von 51 vertrag. Das Berufungsgericht hatte noch angenommen, der im Voll-

streckungsbescheid titulierte Anspruch der Beklagten sei infolge des Jahre 

später erklärten Widerrufs der Klägerin erloschen. 

 

e) 
Nach einem Urteil des XI. Zivilsenats vom 03. März 202034 verliert der 

Vermieter oder Verpächter, der einen Darlehensvertrag schließt, seine 

Eigenschaft als Verbraucher im Sinne des Verbraucherdarlehensrechts 

nicht dadurch, dass er für die Umsätze aus Vermietung oder Verpach-

tung nach §§ 2 Abs. 1, 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a), § 9 Abs. 1 UStG zur 

Umsatzsteuer optiert, wenn die Vermietung oder Verpachtung keinen 
planmäßigen Geschäftsbetrieb erfordert und es sich deshalb um eine 

private und nicht um eine berufsmäßig betriebene Vermögensverwaltung 

handelt. 

 

Nach § 13 BGB ist Verbraucher – und damit zum Widerruf eines Darle-
hensvertrags gemäß § 495 Abs. 1 BGB berechtigt – jede natürliche Per-

son, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden kann. Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Verwaltung 
eigenen Vermögens, wie etwa auch der Erwerb oder die Verwaltung 

einer Immobilie, grundsätzlich keine gewerbliche Tätigkeit. Das aus-

schlaggebende Kriterium für die Abgrenzung der privaten von einer be-

rufsmäßig betriebenen Vermögensverwaltung ist der Umfang der mit ihr 
verbundenen Geschäfte. Erfordern diese einen planmäßigen Ge-
schäftsbetrieb, wie etwa die Unterhaltung eines Büros oder einer Orga-

nisation, so liegt eine gewerbliche Betätigung vor.35 

 

Die Option zur Umsatzsteuer für aus der Vermietung und Verpachtung 

eines Grundstücks erzielte Umsätze lässt nach Ansicht des Senats weder 

unwiderleglich noch widerleglich vermuten noch begründet sie ein Indiz 
                                                        
34 XI ZR 461/18 – juris. 
35 Urteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 12 unter Hinweis u.a. auf Senatsurteil vom 20. Fe-

bruar 2018 – XI ZR 445/17 – juris, Rn. 22; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht I/2018. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2121dee535b66362d7697f1d19777fff&nr=105063&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2dc0e7443552a98e3bad09bd9be4a207&nr=82580&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 13 von 51 dafür, der Vermieter oder Verpächter habe den Darlehensvertrag als Un-
ternehmer im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs – hier: als nicht nach 

§ 507 BGB in der bis zum 10. Juni 2010 geltenden Fassung privilegierter 

Existenzgründer – geschlossen. 36  Der umsatzsteuerrechtliche Unter-
nehmerbegriff aus § 2 UStG ist nach dem Dafürhalten des Senats für die 

Auslegung von §§ 13, 14 BGB nicht maßgeblich. Der „Unternehmer“ i.S.d. 

§ 2 UStG ist als zentraler Rechtsbegriff des Umsatzsteuerrechts autonom 
ohne Rückgriff auf andere Definitionen in anderen Rechtsvorschrif-
ten auszulegen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs umfasst 

der Begriff auch die private Vermögensverwaltung durch die Vermietung 

und Verpachtung von Grundstücken.37 

 

Für die bürgerlich-rechtlich maßgebliche Abgrenzung von Verbraucher 

und Unternehmer kommt es nach der Beurteilung des Senats jedoch dar-

auf an, unter welchen Voraussetzungen bei dem Abschluss privatrecht-

licher Rechtsgeschäfte eine besondere Schutzbedürftigkeit einer der an 

diesem Rechtsgeschäft beteiligten Parteien im Verhältnis zur anderen 

Partei besteht. Der Vermieter oder Verpächter, dessen Tätigkeit keinen 

planmäßigen Geschäftsbetrieb erfordert, verliert seine Eigenschaft als 

Verbraucher im Sinne des Verbraucherdarlehensrechts deshalb nach An-

sicht des Senats nicht dadurch, dass er auf der Grundlage des Unterneh-

merbegriffs des Umsatzsteuerrechts für die Umsätze aus Vermietung oder 

Verpachtung von Fall zu Fall zur Umsatzsteuer optiert.38 

 

Der Senat ist dem Berufungsgericht danach in der Beurteilung beigetre-

ten, wonach der Kläger den Darlehensvertrag als Verbraucher ge-

schlossen hat, so dass ihm grundsätzlich ein Widerrufsrecht gemäß 

§ 495 Abs. 1 BGB auf der Grundlage des intertemporal maßgeblichen 

Rechts zugestanden hat, über das er unrichtig belehrt wurde.39 

 

                                                        
36 Urteil vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 15. 
37 a.a.O., juris, Rn. 16. 
38 a.a.O., juris, Rn. 17. 
39 a.a.O., juris, Rn. 10 ff. 
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gericht eine Verwirkung des Widerrufsrechts verneint hat. Urteile des 

Berufungsgerichts mit weitgehend wortgleichen Überlegungen hatte der 

Senat schon zuvor aufgehoben.40 Die dort tragenden Grundsätze hat der 

Senat noch einmal bekräftigt.41 Danach darf der Aspekt der Sicherheiten-
freigabe nicht als für die Verwirkung bei beendeten Darlehensverträgen 

irrelevant ausgeschlossen werden. Beendet der Darlehensgeber trotz der 

Möglichkeit der Revalutierung durch Rückgewähr der Sicherheit den 

Sicherungsvertrag, kann darin vielmehr die Ausübung beachtlichen Ver-

trauens i.S.d. § 242 BGB liegen.42 

 

Dies führte zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Beru-

fungsgericht, das die tatrichterliche Würdigung der nach § 242 BGB maß-

geblichen Umstände anhand der höchstrichterlich gefestigten Grundsätze 

neu vorzunehmen haben wird. 

 

f) 
In einem ausführlich begründeten Beschluss vom 11. Februar 202043 zur 

Zurückweisung einer Nichtzulassungsbeschwerde hat der XI. Zivilsenat 

seine mit Urteilen vom 05. November 201944 begonnene Rechtsprechung 

zum Widerruf von Kfz-Krediten bestätigt und fortgeführt. Eine Vorlage 
an den Gerichtshof der Europäischen Union hält er nicht für erforder-

lich, weil er die richtige Auslegung des Unionsrechts in allen mit dem Ziel 

der Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 Abs. 3 

AEUV zur Verbraucherkreditrichtlinie aufgeworfenen Fragen als derart 

offenkundig ansieht, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt 

(„acte clair“). 

                                                        
40 Urteile vom 16. Oktober 2018 – XI ZR 45/18, WM 2018, 2274 f. und XI ZR 69/18, WM 2018, 

2275 ff.; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2018. 
41 ebenso im Berichtszeitraum Urteile vom 14. Januar 2020 – XI ZR 401/18 – juris, Rn. 9 ff.; vom 

21. Januar 2020 – XI ZR 465/18 – juris, Rn. 12 ff. 
42 Urteil vom 03. März 2020 – XI ZR 461/18 – juris, Rn. 20 f. mit Bezug u.a. auf Senatsurteile 

vom 11. September 2018 – XI ZR 125/17, juris, Rn. 34, vom 16. Oktober 2018, a.a.O., juris, 
Rn. 17; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2018. 

43 XI ZR 648/18 – juris. 
44 Urteile vom 05. November 2019 – XI ZR 650/18 und XI ZR 11/19; vgl. Newsletter Bank- und 

Kapitalmarktrecht II/2019. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=05f9b446c31ea58c82d1e78ccd03cba5&nr=89706&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fff8ad5fe34956488b56295b3a91ad06&nr=89712&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=529ab60a1342d80b3bd1820bb596130b&nr=103616&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f0f52b8b35b60f25694fd7da6e2170c4&nr=104064&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f297beb5ddd0d419b7d6d9fec6ea7a11&nr=105063&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=75c197b93f9d0ddd56ef6d7650be3c11&nr=89090&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1d7f3c9a5bd270da08714b9cd834a190&nr=104259&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a352db7b0ec4062b1d45c148bb552a42&nr=101918&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b976deae13b85b3581fdf23d3159f343&nr=102578&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Der Senat hält daran fest, dass die in der Widerrufsinformation enthaltene 

Angabe eines zu zahlenden Zinsbetrages in Höhe von „0,00 Euro“ es 

einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen 

Verbraucher ermöglicht abzusehen, ob überhaupt und wenn ja in welcher 

Höhe im Falle eines Widerrufs für den Zeitraum zwischen Auszahlung und 

Rückzahlung des Darlehens Sollzinsen zu zahlen sind.45 

 

Ob Art. 10 Abs. 2 Buchst. r) Verbraucherkreditrichtlinie dahin auszulegen 

ist, dass die Informationen zur Art der Berechnung der Vorfälligkeits-
entschädigung auch die Festlegung auf eine von mehreren grund-
sätzlich in Betracht kommenden Berechnungsmethoden enthalten 

muss, lässt der Senat offen, weil er der Ansicht ist, dass die Beklagte sich 

durch die Angabe der Parameter in der gewählten Formulierung auf die 

sogenannte Aktiv-Aktiv-Methode festgelegt und hinreichend deutlich 

über die maßgebliche Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung infor-

miert hat. Das gilt auch für die Angabe des für die Entschädigung angege-

benen Pauschalbetrages von 50,00 €.46 

 

Dass es bei richtiger Auslegung des Unionsrechts im Rahmen der vom 

Darlehensgeber hinsichtlich der Vorfälligkeitsentschädigung zu erteilenden 

Angaben keiner Darstellung einer finanzmathematischen Berech-
nungsformel bedarf, hält der Senat für eindeutig und geklärt. Die finanz-

mathematischen Formeln, die der konkreten Berechnung der Vorfällig-

keitsentschädigung nach der Aktiv-Aktiv- oder Aktiv-Passiv-Methode 

zugrunde liegen, sind ihrer Natur nach nicht allgemein verständlich, so 

dass deren Darstellung nach Ansicht des Senats zur Klarheit, Verständ-

lichkeit und Prägnanz der Pflichtangabe nichts beitragen würde. Daher ge-

nügt es nach der Beurteilung des Senats, wenn der Darlehensgeber die 

                                                        
45 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 13 unter Hinweis auf Senatsurteil vom 

05. November 2019 – XI ZR 650/18, juris, Rn. 20 f. 
46 Beschluss vom 11. Februar 2020 – XI ZR 648/18 – juris, Rn. 14 f. unter Hinweis auf Senats-

urteil vom 05. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 47. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=69c1d3610c25d2c044a1cb4ddb3268fd&nr=101918&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c213c0c12ab7e0e8ca7949058d874f82&nr=104259&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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ter in groben Zügen benennt.47 

 

Der Senat bestätigt ferner, dass zu den Angaben über das einzuhaltende 

Verfahren bei der Kündigung des Vertrags nach Art. 10 Abs. 2 

Buchst. s) Verbraucherkreditrichtlinie nicht die Information über das 
außerordentliche Kündigungsrecht nach § 314 BGB, sondern nur die 

Information über das Kündigungsrecht gemäß § 500 Abs. 1 BGB gehört.48 

 

Zudem bedarf es wegen der halbjährlichen Veränderbarkeit des Basis-
zinssatzes und der damit verbundenen Bedeutungslosigkeit des Verzugs-

zinssatzes bei Vertragsschluss nach der vom Senat bekräftigten Rechts-

auffassung keiner Angabe des zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
geltenden konkreten Prozentsatzes des Verzugszinses. Auf die Art und 
Weise der Anpassung der Verzugszinsen hat die Beklagte nach dem Da-

fürhalten des Senats klar und prägnant hingewiesen, indem sie in ihren 

Allgemeinen Darlehensbedingungen ausführt, dass der Basiszinssatz je-

weils zum 01. Januar und 01. Juli eines Jahres ermittelt und von der Deut-

schen Bundesbank im Bundesanzeiger bekannt gegeben wird.49 

 

Nach der Beurteilung des Senats hat die Beklagte durch die Angabe, dass 

im Falle des Verzugs Mahn- bzw. Rücklastschriftgebühren gemäß ih-
rem Preis- und Leistungsverzeichnis geltend gemacht werden, weiter 

klar und prägnant über „gegebenenfalls anfallende Verzugskosten“ 

i.S.v. Art. 10 Abs. 2 Buchst. l) Verbraucherkreditrichtlinie bzw. Art. 247 § 3 

Abs. 1 Nr. 11 EGBGB informiert.50 

 

                                                        
47 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 17 f. unter Hinweis auf Senatsurteil vom 

05. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 44 f. 
48 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 21. unter Hinweis auf Senatsurteile vom 

05. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 29 ff. und XI ZR 11/19 – juris, Rn. 27 ff.; vgl. aus dem 
Berichtszeitraum auch Beschluss vom 18. Februar 2020 – XI ZR 142/19 – juris. 

49 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 23 unter Hinweis auf Senatsurteil vom 
05. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 52. 

50 BGH, Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 24. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7cdbbc24073291c8e83b0812027043d0&nr=102578&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d5be55cbbcaf7d9f419a06db865be6e&nr=105060&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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die genannten Vorschriften schon ihrem Wortlaut nach keine betrags-
mäßigen Angaben zu den anfallenden Verzugskosten verlangen. Ein 

bestimmter Betrag kann nach Ansicht des Senats ohnehin nicht angege-

ben werden, da sich Anfall und konkrete Höhe von zukünftigen Verzugs-

schäden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bestimmen lassen. 

Dem Verbraucher muss deshalb auch nicht das bei Vertragsschluss gel-
tende Preis- und Leistungsverzeichnis ausgehändigt werden. Dieses un-

terliegt nämlich fortlaufenden Änderungen und ist daher, weil sich die 

Höhe der Mahn- und Rücklastschriftgebühren nach dem zum Zeitpunkt 
des Verzugseintritts maßgebenden Preis- und Leistungsverhältnis 

richten, für den Verbraucher nicht von Bedeutung.51 

 

Auch die Frage, ob Art. 10 Abs. 2 Verbraucherkreditrichtlinie dahin auszu-

legen ist, dass die Angaben in den Allgemeinen Darlehensbedingungen 

und in der Europäischen Standardinformation für Verbraucherkredite in 

klarer und prägnanter Form eine Mindestschriftgröße voraussetzen, und 

gegebenenfalls welche Mindestschriftgröße nicht unterschritten werden 

darf, erfordert nach dem Dafürhalten des Senats kein Vorabentschei-

dungsersuchens an den EuGH.52 Der Senat verweist in diesem Zusam-

menhang auf seine Rechtsprechung, wonach mit dem Begriffspaar „klar 

und prägnant“ i.S.v. Art. 10 Abs. 2 Verbraucherkreditlinie bzw. „klar und 

verständlich“ im Sinne der korrespondierenden nationalen Regelung des 

Art. 247 § 6 Abs. 1 EGBGB kein Erfordernis einer Hervorhebung ver-

bunden ist.53 Die Einhaltung einer bestimmten Mindestschriftgröße ist da-

nach für die Erfüllung der unionsrechtlichen Vorgabe „in klarer, prägnanter 

Form“ (Art. 10 Abs. 2 Verbraucherkreditrichtlinie) nicht erforderlich. Maß-

gebend ist nach Ansicht des Senats allein, dass die in den Allgemeinen 

Darlehensbedingungen enthaltenen Angaben von einem normal infor-

mierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher zur 
                                                        
51 a.a.O., Rn. 25 f. 
52 a.a.O., Rn. 27. 
53 a.a.O., Rn. 27 mit Bezug auf Senatsurteile vom 23. Februar 2016 – XI ZR 101/15 – juris, 

Rn. 24 ff. und vom 17. April 2018 – XI ZR 446/16 – juris, Rn. 20; vgl. Newsletter Bank- und 
Kapitalmarktrecht I/2016 und I/2018. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b9da2adb704345ef640b8d18c4b28a29&nr=74279&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4c8d671c4f47e8e73acc032caa2e7038&nr=85213&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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übersichtlich gegliederten Darstellungen der Allgemeinen Darlehens-

bedingungen und der Europäischen Standardinformation für Verbraucher-

kredite nach der Beurteilung des Senats gerecht.54 

 

Die Frage, ob Art. 10 Abs. 2 Buchst. g) Verbraucherkreditrichtlinie dahin 

auszulegen sei, dass „die Angabe der Gesamtkosten des Kredits für 
den Verbraucher“ voraussetzt, dass diese rechnerisch auch (ohne Ab-

weichung) der laut Zahlungsplan bei regulärem Vertragsverlauf erge-

benden Summe aus monatlichen Raten und Schlussrate entspricht, ist 

nach Ansicht des Senats eindeutig zu verneinen.55 

 

Der nach Art. 10 Abs. 2 Buchst. g) Verbraucherkreditrichtlinie im Kreditver-

trag anzugebende „vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag“ ist in 

Art. 3 Buchst. h) Verbraucherkreditrichtlinie definiert als Summe des Ge-

samtkreditbetrags und der Gesamtkosten des Kredits für den Verbrau-

cher. Die Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher umfassen 

nach Art. 3 Buchst. g) Verbraucherkreditrichtlinie sämtliche Kosten, ein-

schließlich der Zinsen, Provisionen, Steuern und Kosten jeder Art – aus-

genommen Notargebühren –, die der Verbraucher im Zusammenhang 
mit dem Kreditvertrag zu zahlen hat und die dem Kreditgeber be-
kannt sind; Kosten für Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Kre-

ditvertrag, insbesondere Versicherungsprämien, sind ebenfalls enthalten, 

wenn der Abschluss des Vertrags über diese Nebenleistung eine zusätz-

liche zwingende Voraussetzung dafür ist, dass der Kredit überhaupt 

oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird. Danach 

muss der im Kreditvertrag anzugebende vom Verbraucher zu zahlende 

Gesamtbetrag angesichts seiner Definition nach der Beurteilung des Se-

nats nicht in jedem Fall der Summe der laut Zahlungsplan bei regulä-

rem Vertragsverlauf vom Verbraucher zu erbringenden monatlichen Ra-
ten und der Schlussrate entsprechen. Abweichungen können sich sei-

                                                        
54 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 28. 
55 a.a.O., Rn. 29. 
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unionsrechtlich nicht zwingend in den vom Verbraucher zu leistenden Ra-

ten enthalten sind, wie beispielsweise Provisionen, Steuern und die in 

Art. 3 Buchst. g) Verbraucherkreditrichtlinie genannten Versicherungsprä-

mien.56 

 

Die von der Nichtzulassungsbeschwerde reklamierte Abweichung um 
26 Cent ist vorliegend, wie der Senat näher vorrechnet, ausschließlich auf 

die nach kaufmännischen Grundsätzen korrekt vorgenommene Run-
dung zurückzuführen. Der Rundungsfehler ist nach dem Dafürhalten des 

Senats nicht geeignet, dem Verbraucher ein unzutreffendes Bild seiner 

wirtschaftlichen Gesamtbelastung zu vermitteln.57 

 

Als nicht weiter klärungsbedürftig erachtet der Senat ferner die Frage, ob 

Art. 10 Abs. 2 Verbraucherkreditrichtlinie dahin auszulegen ist, dass beim 

Fehlen einer ausdrücklichen Verweisung auf weitere Unterlagen die in die-

ser Vorschrift genannten Elemente in der Vertragserklärung des Ver-
brauchers enthalten sein müssen. Der Senat nimmt Bezug auf Recht-

sprechung des EuGH und eigene Rechtsprechung, wonach im Kredit-

vertrag klar und prägnant auf andere Unterlagen verwiesen werden muss, 

die die in Art. 10 Abs. 2 Verbraucherkreditrichtlinie genannten Elemente 

enthalten, und dass dem Verbraucher die Unterlagen vor Vertragsschluss 

tatsächlich ausgehändigt sein müssen, damit er seine Rechte und 

Pflichten konkret erkennen kann.58 

 

Gemessen an diesen Vorgaben liegt im Streitfall nach der Beurteilung des 

Senats eine klare und prägnante Verweisung vor. Er stellt darauf ab, dass 

dem Kläger fortlaufend paginierte Vertragsunterlagen ausgehändigt 

worden sind, die neben dem Darlehensantrag auch die Europäische 
Standardinformation für Verbraucherkredite, die Widerrufsinfor-
                                                        
56 a.a.O., Rn. 29. 
57 a.a.O., Rn. 30 f. 
58 a.a.O., Rn. 33 f. mit Bezug auf EuGH, Urteil vom 09. November 2016 – juris, Rn. 34 – Home 

Credit Slovakia; Senatsurteil vom 17. September 2019 – XI ZR 662/18 – juris, Rn. 23 ff.; vgl. 
Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2019. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a4d27b6365cf0011d8f7f97596e0cb59&nr=101717&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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der fortlaufenden Paginierung hat die Beklagte nach Ansicht des Senats 

klar und prägnant auf die vorgenannten Unterlagen verwiesen. Die zur 

Wahrung der Schriftform des § 492 Abs. 2 BGB erforderliche Urkunden-
einheit zwischen der Standardinformation und den übrigen Vertragsunter-

lagen ist nach der Rechtsprechung des Senats ebenfalls durch die fortlau-

fende Paginierung hergestellt worden.59 

 

Auch die um Beispiele ergänzte Bezugnahme auf den für jedermann 

ohne weiteres zugänglichen § 492 Abs. 2 BGB in der dem Kläger ausge-

händigten Widerrufsinformation hält nach ständiger, hier nochmals bestä-

tigter Rechtsprechung des Senats revisions- und unionsrechtlicher Über-

prüfung stand.60 Im Vorfeld der anderslautenden Entscheidung des EuGH 

vom 26. März 202061 ist der Senat auch insoweit von einem „acte clair“ 

ausgegangen.62 

 

Die im Darlehensantrag unter der Überschrift „Ombudsmannverfahren“ 

erteilten Angaben sind nach der Beurteilung des Senats ebenfalls klar und 

prägnant und genügen offenkundig und ohne, dass für vernünftige Zweifel 

Raum bliebe den Anforderungen des Art. 10 Abs. 2 Buchst. t) Verbrau-

cherkreditrichtlinie und des korrespondierenden nationalen Art. 247 § 7 

Nr. 4 EGBGB.63 

 

Die Information im Darlehensantrag zeigt dem Verbraucher die Möglich-

keit auf, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen, und benennt 

hierfür die postalische Anschrift der Beschwerdestelle. Darüber hinaus 

weist sie darauf hin, dass die „Verfahrensordnung für die Schlichtung 

                                                        
59 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 28 mit Bezugnahme auf Senatsurteile vom 

17. September 2019, a.a.O., juris, Rn. 19 und vom 05. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 51; 
vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2019. 

60 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 36 mit Bezugnahme auf Senatsbeschlüs-
se vom 19. März 2019 – XI ZR 44/18 – juris, Rn. 15 und vom 02. April 2019 – XI ZR 488/17 – 
juris, Rn. 17; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht I/2019. 

61 C-66/19 – Kreissparkasse Saarlouis, juris. 
62 Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 36. 
63 a.a.O., juris, Rn. 37. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0d856a0a089ea38f412a57862cdf62cb&nr=95202&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ac7d69026dfd10760ce8423a3598d293&nr=95216&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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und auf der Internetseite des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 

eingesehen werden kann. Das reicht nach Ansicht des Senats aus. Eine 

unübersichtliche und kaum mehr verständliche Information, in der 

sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Beschwerde im Om-

budsmannverfahren genannt werden, wird dadurch vermieden und es 

dem Verbraucher ermöglicht, sich über die Zulässigkeitsvoraussetzungen 

zu informieren, die im Fall der Einlegung einer außergerichtlichen Be-

schwerde nach der maßgebenden Verfahrensordnung bestehen.64 

 

Die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Zulässigkeitsvoraus-

setzungen müssen im Darlehensvertrag nicht angegeben werden, weil 

diese für den Verbraucher ohne Bedeutung sind. Maßgebend sind nach 

allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen vielmehr die zum Zeit-

punkt der Einlegung des Rechtsbehelfs jeweils geltenden Zulässigkeits-

voraussetzungen. Dem trägt die dynamische Verweisung auf die „Ver-

fahrensordnung“ Rechnung, die im Internet in der jeweils aktuellen Fas-

sung abrufbar ist.65 

 

Unschädlich ist, dass die Beklagte in ihren Angaben zum Ombudsmann-

verfahren darauf hingewiesen hat, dass die Beschwerde schriftlich einzu-

reichen ist. Die Angabe entsprach der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses im Dezember 2014 geltenden Rechtslage. Dass nach § 7 

Abs. 1 Satz 1 FinSV in der seit dem 01. Februar 2017 geltenden Fassung 

nunmehr Textform ausreichend ist, konnte von der Beklagten bei Ver-

tragsschluss nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der vorrangigen dyna-
mischen Verweisung wird der Verbraucher nach Ansicht des Senats zu-

treffend auf die zum Zeitpunkt seiner beabsichtigten Anrufung des 

Ombudsmanns geltende Rechtslage hingewiesen. Im Übrigen macht die 

Änderung der Rechtsverordnung eine zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-

                                                        
64 a.a.O., juris, Rn. 38. 
65 a.a.O., juris, Rn. 39. 
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träglich falsch.66 

 

Die Beklagte hat nach der Beurteilung des Senats ferner gemäß Art. 247 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB klar und prägnant 

über die „Art des Darlehens“ informiert und damit zugleich den unions-

rechtlichen Vorgaben des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a) Verbraucherkreditricht-

linie entsprochen. Jedenfalls die in der Form der Europäischen Standard-

information für Verbraucherkredite nach Art. 247 § 2 Abs. 2 EGBGB zu 

dem Punkt „Kreditart“ gemachten Angaben genügen nach Ansicht des Se-

nats den gesetzlichen Anforderungen. Aus ihnen geht hervor, dass es sich 

um einen Ratenkredit mit gleichbleibenden Monatsraten, erhöhter 
Schlussrate und festem Zinssatz handelt.67 

 

Die Beklagte hat im Darlehensvertrag nach dem Dafürhalten des Senats 

keine „sonstigen Kosten“ bzw. „sonstige[n] Entgelte aufgrund des Kre-

ditvertrages“ bestimmt, die sie gemäß Art. 247 § 6 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Nr. 10 

EGBGB und nach unionsrechtlichen Vorgaben (Art. 10 Abs. 2 Buchst. k) 

Verbraucherkreditrichtlinie) mit einem konkreten Betrag hätte beziffern 

müssen.68 Unter Kosten im Sinne der genannten Vorschriften sind solche 

zu verstehen, die „aufgrund des Darlehensvertrags“ bzw. „im Zusam-

menhang“ mit diesem anfallen. Hierunter fallen insbesondere Kosten, die 

aus der Durchführung des Darlehensvertrags erwachsen, wie etwa die Be-

preisung von Überziehungsmöglichkeiten oder Kosten für die Auszahlung 

oder Nutzung von Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten. Gemessen 

hieran sind nach der Beurteilung des Senats in dem zwischen den Par-

teien geschlossenen Darlehensvertrag keine Kosten in diesem Sinne ver-

einbart worden. Das gilt auch für die in Ziff. 6 der Allgemeinen Darlehens-

bedingungen genannten Zinsen und Gebühren für Stundungen und 
Laufzeitverlängerungen. Wie der Senat aus der Überschrift der genann-

ten Ziffer („Besondere Gebühren“) und aus den in Ziff. 6.2 beispielhaft auf-
                                                        
66 a.a.O., juris, Rn. 40. 
67 a.a.O., juris, Rn. 41 f. 
68 a.a.O., juris, Rn. 43. 
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ableitet, beziehen sich die „Besonderen Gebühren“ auf gesondert zu be-
auftragende fakultative Zusatzleistungen, die in Ergänzung oder Abän-

derung der Pflichten aus dem Darlehensvertrag erbracht werden. Zur kon-

kreten Höhe der auf solche Leistungen bezogenen Kosten musste die Be-

klagte nach Ansicht des Senats keine Angaben machen, weil diese Kos-

ten erst durch einen in der Zukunft liegenden Abschluss eines weite-
ren Vertrags und nicht durch den Darlehensvertrag ausgelöst werden und 

die Beklagte die insoweit anfallenden Kosten bei Abschluss des Darle-

hensvertrages angesichts der Ungewissheit über den Umfang einer Ra-

tenplanänderung und der Dauer einer Stundung nicht beziffern kann. 

Weitere „sonstige Kosten“ sind nicht angegeben und damit nach Ansicht 

des Senats gemäß § 494 Abs. 4 Satz 1 BGB vom Kläger nicht geschul-
det.69 

 

Die von der Nichtzulassungsbeschwerde weiter aufgeworfenen Fragen, 

(1) ob Art. 10 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 UAbs. 2 Buchst. b) Verbraucher-

kreditrichtlinie dahin auszulegen ist, dass bei einer (vorhandenen, aber) 

fehlerhaften Angabe die Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt, (2) ob 

diese Vorschriften dahin auszulegen sind, dass die Widerrufsfrist nicht be-

ginnt, wenn dem Verbraucher mitgeteilte Informationen zur Vorfälligkeits-

entschädigung unzureichend sind und (3) ob Art. 13 Abs. 3 Verbraucher-

kreditrichtlinie dahin auszulegen ist, dass bei einem Streit über die Wirk-

samkeit und/oder die Folgen eines Widerrufs der Verbraucher die Möglich-

keit haben muss, eine gerichtliche Entscheidung über die Rückzahlungs-

pflicht des Unternehmers herbeizuführen, ohne dass vor dieser gericht-

lichen Entscheidung der Unternehmer die Waren zurückerhält oder der 

Verbraucher den Nachweis erbringt, dass er die Waren zurückgeschickt 

hat, konnte der Senat als nicht entscheidungserheblich offen lassen. 

Denn nach dem Gesagten wurden im Streitfall keine fehlerhaften Pflicht-

                                                        
69 a.a.O., juris, Rn. 44 f. 
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cherverträge bestand, an den die dritte Frage anknüpfte.70 

 

Nach allem blieb die Nichtzulassungsbeschwerde ohne Erfolg. Auch eine 

Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf das anhängige Vorabent-
scheidungsgesuch des Landgerichts Ravensburg (Beschluss vom 

07. Januar 2020 – 2 O 315/19, juris), hat der Senat mit der Begründung 

abgelehnt, die darin aufgeworfenen Fragen seien angesichts des Wort-

lauts, der Regelungssystematik und des Regelungszwecks der Verbrau-

cherkreditrichtlinie derart offenkundig zu beantworten, dass für vernünftige 

Zweifel kein Raum bleibe.71 Damit hat der Senat die Entscheidung des 

Berufungsgerichts bestätigt, das den Widerruf des am 08. Dezember 2014 

zur Finanzierung des über die geleistete Anzahlung hinausgehenden 

Kaufpreisanteils für einen gebrauchten BMW geschlossenen Kreditver-

trags über 28.483,97 € mit einem gebundenen Sollzinssatz i.H.v. 

2,58 % p.a. und einer Laufzeit von 60 Monaten ebenfalls zurückgewiesen 

hatte. 

 

g) 
Nach der ständigen, im Beschluss des XI. Zivilsenats vom 31. März 

202072 zustimmend zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist 

der Verweis in der Widerrufsinformation auf § 492 Abs. 2 BGB in Kom-

bination mit der beispielhaften Aufzählung von Pflichtangaben nach den 

Maßstäben des nationalen Rechts (Art. 247 § 6 Abs. 1 EGBGB) klar und 

verständlich.73 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat demgegen-

über mit Urteil vom 26. März 202074 entschieden, Art. 10 Abs. 2 Buchst. p) 

der Verbraucherkreditrichtlinie sei dahin auszulegen, dass er dem entge-

gensteht, dass ein Kreditvertrag hinsichtlich der in Art. 10 dieser Richtlinie 

                                                        
70 a.a.O., juris, Rn. 46. 
71 a.a.O., juris, Rn. 47 f. 
72 XI ZR 581/18 – juris. 
73 Beschluss vom 31. März 2020, a.a.O., juris; mit Bezug auf Senatsurteile vom 22. November 

2016 – XI ZR 434/15, juris, Rn. 18 ff. und vom 04. Juli 2017 – XI ZR 741/16 – juris, Rn. 19 ff., 
Senatsbeschluss vom 19. März 2019 – XI ZR 44/18 – juris, Rn. 15 f.; vgl. Newsletter Bank- 
und Kapitalmarktrecht II/2016, II/2017 und I/2019. 

74 C-66/19 – juris – Kreissparkasse Saarlouis. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2001d0244d5d9afd306030375287297f&nr=105159&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f7699ef75425481503ffb7341cc8c05e&nr=77441&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=91efbff629dae37573345d046db68bcd&nr=79235&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f9caac5e2a5879f498a80b8ed68b0978&nr=95202&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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auf weitere Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaates 
verweist. 
 

Diese Entscheidung des EuGH ist nach dem Dafürhalten des Senats 

nicht auf grundpfandrechtlich besicherte Immobiliardarlehensverträ-
ge anwendbar. Denn darauf findet die Verbraucherkreditrichtlinie nach 

ihrem Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und Buchst. c) keine Anwendung.75 

 

Nach Ansicht des Senats hat der deutsche Gesetzgeber die Verbraucher-

kreditrichtlinie nicht für Immobiliardarlehen als maßgeblich erachtet. Der 

Senat verweist darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Stel-

lungnahme zur Vorlage durch das Landgericht Saarbrücken die Zustän-
digkeit des EuGH gerügt hat, weil der deutsche Gesetzgeber trotz der 

ihm vom Unionsgesetzgeber eingeräumten Befugnis keine Entscheidung 
getroffen hat, die in der Richtlinie vorgesehene Regelung auf nicht in 

ihren Geltungsbereich fallende Bereiche wie den Bereich der grundpfand-

rechtlich gesicherten Verbraucherkreditverträge anzuwenden. Das deut-

sche Recht hat auch schon vor der Verabschiedung der Verbraucherkre-

ditrichtlinie eine Regelung für solche Verträge vorgesehen. Da diese Re-

gelung als richtlinienkompatibel angesehen worden ist, hat der deut-

sche Gesetzgeber es lediglich für sachgerecht gehalten, die Vorschriften 

für den Verbraucherkredit und für grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen 

zusammenzufassen. Etwas anderes ergibt sich nach Ansicht des Senats 

auch nicht aus den Gesetzesmaterialien (BT-Drucks. 16/11643, S. 76 

und BT-Drucks. 17/1394, S. 21), wenn es dort heißt, dass das „deutsche 

Recht für Verbraucherdarlehensverträge einen geringfügig erweiterten An-

wendungsbereich gegenüber dem europäischen Recht“ vorsieht. Daraus 

vermag der Senat nicht abzuleiten, der deutsche Gesetzgeber habe die 

Regelungen der Verbraucherkreditrichtlinie generell auf grundpfandrecht-

lich besicherte Darlehen erstrecken wollen.76 

                                                        
75 Beschluss vom 31. März 2020 – XI ZR 581/18 – juris. 
76 Anhörungsrügenbeschluss vom 07. Mai 2020 – XI ZR 581/18 – juris, Rn. 3. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=86b4bcb8c99a6ffc9b96b42e286a5ca4&nr=105159&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=86b4bcb8c99a6ffc9b96b42e286a5ca4&nr=107062&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
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Sonach bleibt es für den im Streitfall zu beurteilenden Immobiliardarle-
hensvertrag nach Ansicht des Senats ausschließlich bei den Grundsät-
zen des nationalen Rechts, nach denen die streitgegenständliche Wider-

rufsinformation klar und verständlich ist.77 Dies führte zur Zurückweisung 

der Nichtzulassungsbeschwerde. 

 

h) 
Auch der Anwendung der Gesetzlichkeitsfiktion des Art. 247 § 6 Abs. 2 

Satz 3 EGBGB (hier: vom 13. Juni 2014 bis zum 20. März 2016 geltende 

Fassung) steht das Urteil des EuGH vom 26. März 2020 (C-66/19) in 

Sachen „Kreissparkasse Saarlouis“ nicht entgegen. Das hat der XI. Zi-

vilsenat wenige Tage nach diesem Urteil durch Beschluss vom 31. März 

2020 78  entschieden. Dies betrifft insbesondere den in dem Muster in 

Anlage 7 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB a.F. enthaltenen 

Verweis auf § 492 Abs. 2 BGB in Kombination mit der beispielhaften 
Aufzählung von Pflichtangaben nach Art. 247 § 6 Abs. 1 EGBGB, der 

auf der Grundlage des Urteils des Gerichtshofs nicht „in klarer, prägnanter 

Form über die Frist und die anderen Modalitäten für die Ausübung des 

Widerrufsrechts“ informiert.79 

 

Der Senat sieht sich mit Blick auf das in Art. 20 Abs. 3 GG verankerte 

Rechtsstaatsprinzip daran gehindert, sich gegen die ausdrückliche An-
ordnung des Gesetzgebers in Art. 247 § 6 Abs. 2 Satz 3 EGBGB a.F. zu 

stellen, wonach eine in dem Darlehensvertrag in hervorgehobener und 

deutlich gestalteter Form enthaltene und dem Muster in Anlage 7 zu 

Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB a.F. entsprechende Wider-

rufsinformation den Anforderungen an eine klare und verständliche Infor-

                                                        
77 Beschluss vom 31. März 2020, a.a.O., juris; vgl. auch die wortgleich begründeten Beschlüsse 

vom 31. März 2020 – XI ZR 299/19 und vom 09. Juni 2020 – XI ZR 381/19; vgl. ferner Be-
schlüsse vom 28. April 2020 – XI ZR 120/19 und XI ZR 129/19, vom 12. Mai 2020 – XI ZR 
70/19, vom 26. Mai 2020 – XI ZR 98/19, vom 09. Juni 2020 – XI ZR 81/19 und XI ZR 474/19; 
vom 23. Juni 2020 – XI ZR 283/19. 

78 XI ZR 198/19 – juris. 
79 Beschluss vom 31. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 10 ff. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0287a7b9a421daeb1283dc26598e99c7&nr=105552&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ec4231472585a37c105596e91c118130&nr=107593&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=00fd41280b7ae185927acff75307f285&nr=106473&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=54ff5181f7618c124feeaa81e563434b&nr=106209&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ef1db70ccbf205404f698f91e949eea1&nr=106767&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ef1db70ccbf205404f698f91e949eea1&nr=106767&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d0edcabfac50ac5a9a7a0d822f82e2c&nr=107125&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ea320f789321df0f256408423bfd7977&nr=107545&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ec43b6ad45323d88c606029d24b2b361&nr=107359&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3b4bf4aec48dcd0d7cf83720c0ac86ea&nr=107890&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c99b9702adcfdb22b93dd761e35eca93&nr=105147&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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de Widerrufsrecht genügt.80 

 

Eine richtlinienkonforme Auslegung contra legem des nationalen 

Rechts lehnt der Senat ab. Eine solche hätte nach dem Dafürhalten des 

Senats den eindeutigen Wortlaut des Gesetzes, seinen Sinn und Zweck 

und die Gesetzgebungsgeschichte gegen sich und überschritte damit die 

Befugnis der Gerichte. Insbesondere verfehlte es seiner Ansicht nach das 

gesetzgeberische Ziel, durch die gesetzliche Regelung im EGBGB und 

die Schaffung eines (fakultativen) Musters Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit bei den Anwendern zu erzeugen und den Rechtsverkehr zu 

vereinfachen, würde man der Verwendung des Musters die Gesetzlich-

keitsfiktion absprechen.81 

 

Wie der Senat durch einen Vergleich selbst feststellt, entspricht die 
Widerrufsinformation im Streitfall dem Muster in Anlage 7 zu Art. 247 

§ 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB a.F. Dass die Beklagte den Verbrau-
cher direkt angesprochen hat, ist ausweislich der ersten Sternchenfuß-
note zum gesetzlichen Muster ebenso zulässig wie die vorgenommenen 

Abweichungen hinsichtlich Format und Schriftgröße (Art. 247 § 6 

Abs. 2 Satz 5 EGBGB). Dies gilt auch für die Anwendung der Gestal-
tungshinweise 2, 2a, 6, 6a, 6b, 6c, 6f und 6g. Dass es sich bei dem Dar-

lehensvertrag, dem Kaufvertrag (über einen Pkw) und den beiden Raten-

schutzversicherungen um verbundene Verträge nach § 358 BGB gehan-

delt hat, hat die Beklagte genau bezeichnet, so dass eine Wiederholung 

in der Widerrufsinformation nach dem dritten Sternchenhinweis in dem 

Muster in Anlage 7 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB a.F. 

entbehrlich war.82 

 

Bei dem Darlehensvertrag zur Finanzierung des über die geleistete An-

zahlung hinausgehenden Pkw-Kaufpreises und den beiden Ratenschutz-
                                                        
80 a.a.O., juris, Rn. 11. 
81 a.a.O., juris, Rn. 12 ff. 
82 a.a.O., juris, Rn. 7. 
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Schwere Krankheiten“) handelt es sich nach der Beurteilung des Senats 

um verbundene Verträge nach § 358 Abs. 3 Satz 1 BGB. Das Darlehen 

diente (teilweise) der Finanzierung der beiden Ratenschutzversiche-
rungen. Sie bildeten auch eine wirtschaftliche Einheit. Das Darlehen 

war zweckgebunden, indem der Darlehensvertrag seine Verwendung zur 

Bezahlung der Prämien der am selben Tag abgeschlossenen Raten-

schutzversicherungen vorsah. Dadurch wurde dem Kläger nach Ansicht 

des Senats die freie Verfügungsbefugnis über diesen Teil der Darlehens-

valuta genommen. Im Darlehensvertrag wurden die Versicherungsbeiträge 

selbständig neben dem Nettokredit ausgewiesen.83 

 

Für den Erhalt der Gesetzlichkeitsfiktion ist es nach dem Dafürhalten 

des Senats unschädlich, dass die Beklagte in der Widerrufsinformation 

den pro Tag zu zahlenden Zinsbetrag mit „0,00 Euro“ angegeben hat. 

Diese Angabe versteht ein normal informierter, angemessen aufmerk-

samer und verständiger Verbraucher dahin, dass die finanzierende Bank 

auf einen etwaigen ihr nach § 357a Abs. 3 Satz 1 BGB zustehenden Zins-
anspruch verzichtet. Dieses – weil ihm günstig unbedenkliche – Angebot 

hat der Kläger durch Unterzeichnung des Darlehensvertrags angenom-

men. Nach § 361 Abs. 2 Satz 1 BGB darf von den halbzwingenden ge-

setzlichen Regelungen über die Widerrufsfolgen zu Gunsten des  
Verbrauchers abgewichen werden. Diese Abweichung lässt nach 

Ansicht des Senats sowohl die Ordnungsgemäßheit der Widerrufsinfor-

mation als auch die Gesetzlichkeitsfiktion nach Art. 247 § 6 Abs. 2 
Satz 3 EGBGB a.F. unberührt, weil sie den Verbraucher lediglich be-
günstigt und das vom Gesetzgeber mit der Gesetzlichkeitsfiktion verfolgte 

Ziel der Schaffung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bei den An-

wendern nicht beeinträchtigt.84 

 

                                                        
83 a.a.O., juris, Rn. 8. 
84 a.a.O., juris, Rn. 9. 
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erneute Vorabentscheidungsgesuch des Landgerichts Ravensburg 

(Beschluss vom 05. März 2020 – 2 O 328/19, 2 O 280/19, 2 O 334/19, 

juris) vermag nach der Beurteilung des Senats eine Aussetzung nicht zu 

rechtfertigen, weil die von dem Einzelrichter in seinem Vorabentschei-

dungsgesuch wie auch bereits in dem vorangegangenen Vorabentschei-

dungsgesuch vom 07. Januar 2020 (2 O 315/19, juris) 85 aufgeworfenen 

Fragen derart offenkundig zu beantworten sind, dass für vernünftige 

Zweifel kein Raum bleibt („acte clair“). Insbesondere stellen sich nach 

Ansicht des Senats vorliegend nicht die aufgeworfenen Fragen zum 

Einwand der Verwirkung und des Rechtsmissbrauchs gegenüber der 

Ausübung des Widerrufsrechts des Verbrauchers. Einen zulassungsrele-
vanten Meinungsstreit hierzu sieht der Senat seit seinen grundlegenden 

Urteilen vom 12. Juli 201686 nicht mehr.87 

 

Im Übrigen verweist der Senat darauf, dass sich aus § 242 BGB der das 
gesamte Rechtsleben beherrschende Grundsatz ableitet, dass jeder-

mann in Ausübung seiner Rechte und Erfüllung seiner Pflichten nach Treu 

und Glauben zu handeln hat. Die Frage, ob verbraucherschützende 

Widerrufsrechte durch nationale Vorschriften zum Rechtsmissbrauch be-

schränkt werden dürfen, berührt zwar das Gebot der praktischen Wirk-
samkeit. Der Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben und 

des Verbots widersprüchlicher Rechtsausübung (§ 242 BGB) steht dies 

nach dem Dafürhalten des Senats aber nicht entgegen, weil zum einen die 

Ausübung dieser Rechte in das nationale Zivilrecht eingebettet bleibt 

und weil zum anderen die nationalen Gerichte ein missbräuchliches oder 

betrügerisches Verhalten auch nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union berücksichtigen dürfen.88 Dass sich im 

Zusammenhang mit der Verwirkung klärungsbedürftige Fragen des 

                                                        
85 dazu Beschluss vom 11. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 47 ff. 
86 XI ZR 501/15, juris, Rn. 38 ff. und XI ZR 564/15, juris, Rn. 31 ff.; vgl. Newsletter Bank- und 

Kapitalmarktrecht II/2016. 
87 Beschluss vom 31. März 2020 – XI ZR 198/19 – juris, Rn. 15; vgl. auch Beschluss vom 

21. Januar 2020 – XI ZR 189/19 – juris. 
88 Beschluss vom 31. März 2020, a.a.O., – juris, Rn. 16. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1c53c315e0be92e43bc9e8f66de852ca&nr=75930&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7359bd5022972babc818ebf6b782fe76&nr=76097&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c99b9702adcfdb22b93dd761e35eca93&nr=105147&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e785dc0f58c00c73ae6e04bcbf7875f8&nr=103475&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 30 von 51 Unionsrechts nicht stellen, hatte der Senat schon in seinem Beschluss 

vom 21. Februar 202089 näher damit begründet, dass sich die Mehrzahl 

der herangezogenen EuGH-Entscheidungen auf das Versicherungsver-
tragsrecht beziehen und der EuGH in seinem Urteil vom 19. Dezember 

2019 (C-355, 356, 357, 479/18 „Rust-Hackner“ u.a., juris, Rn. 91 ff.) den 

von der Generalanwältin geäußerten Gedanken, eine Verwirkung des 

Widerspruchsrechts komme bei Versicherungsverträgen unter den dort 

genannten Bedingungen nicht in Betracht, auch nicht aufgegriffen hat. 

 

Seine Haltung hat der XI. Zivilsenat in zahlreichen nachfolgenden Be-

schlüssen vom 26. Mai und 30. Juni 2020 bestätigt. Dabei hat er zusätz-

lich hervorgehoben, dass die in den Vertragsunterlagen enthaltene Wider-

rufsinformation sich durch eine graue Unterlegung sowie durch ihre 

Überschrift vom übrigen Vertragstext absetzt und mittels weiterer, in 

Fettdruck gehaltener Zwischenüberschriften deutlich gestaltet ist.90 Zu-

dem hat er darauf hingewiesen, dass es für den Erhalt der Gesetzlich-
keitsfiktion – ebenso wie für die Wirksamkeit der Widerrufsinforma-
tion91 – unschädlich ist, dass die Beklagte an anderer Stelle in den Ver-

tragsunterlagen die Aufrechnungsbefugnis und das Zurückbehaltungs-

recht des Darlehensnehmers eingeschränkt hat. 92 Den Hinweis auf die 

Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache C-779/18 

(BeckRS 2019, 32179 Rn. 72 und Rn. 74 mit Fn. 27) erachtet er nicht für 

einschlägig. Darin geht es um die seiner Ansicht nach sich im Streitfall 

nicht stellende und vom Europäischen Gerichtshof mit Urteil vom 26. März 

2020 (C-779/18, NJW 2020, 1349 „Mikrokasa S.A.“) verneinte Frage, ob 

                                                        
89 Beschluss vom 21. Januar 2020, a.a.O., juris; vgl. nachfolgend Anhörungsrügenbeschluss 

vom 03. März 2020, a.a.O., juris. 
90 Beschlüsse vom 26. Mai 2020 – XI ZR 64/19, XI ZR 65/19, XI ZR 103/19, XI ZR 213/19, XI ZR 

252/19, XI ZR 262/19, XI ZR 413/19, XI ZR 424/19, XI ZR 428/19, XI ZR 444/19, XI ZR 
458/19, XI ZR 541/19, XI ZR 569/19, jeweils juris. 

91 zu diesem Aspekt aus dem Berichtszeitraum Beschluss vom 04. Februar 2020 – XI ZR 175/19 
– juris mit Bezug auf ständige höchstrichterliche Rechtsprechung gemäß u.a. Senatsurteilen 
vom 17. September 2019 – XI ZR 662/18, juris, Rn. 31 und vom 05. November 2019 – 
XI ZR 650/18, juris, Rn. 53; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2019. 

92 Beschlüsse vom 26. Mai 2020 – XI ZR 117/19, XI ZR 261/19, XI ZR 346/19, XI ZR 372/19, 
XI ZR 434/19, XI ZR 514/19, XI ZR 570/19, jeweils juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e257b31b1a8aa88defe1f7338ed1c7c7&nr=107251&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4a3b4fd378e0f11afbcb508443d8bb34&nr=107254&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=80cbcf7d33ab3c4b83238da08443c0a0&nr=107500&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a9c9ce04520f105128771e47bcdcde9c&nr=107257&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2422fd3f66aaa9e92fa924ab6dfa7a92&nr=107179&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2422fd3f66aaa9e92fa924ab6dfa7a92&nr=107179&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1995070e7441c31faa570b503d22af4d&nr=107182&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=811b889d255a08c870536091c74ce5e3&nr=107260&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=20b20fb32d55875f27af988f02776eae&nr=107263&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=405c8c5730cd4a9eb34b4fc89e819da9&nr=107554&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b74047d44f5db9f9b237f50111f73220&nr=107308&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6507749d71311834b5e42e115bf9d94a&nr=107557&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6507749d71311834b5e42e115bf9d94a&nr=107557&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b0460da4115f262f104f714e190792c8&nr=107269&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a9fefeb4127521802c76d4da066a6042&nr=107131&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=10e89fe576a74a1bacb4c4c44934151c&nr=103980&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a4d27b6365cf0011d8f7f97596e0cb59&nr=101717&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b7bb50a9a5092d0c1e73a45300ec9c2f&nr=101918&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=bacfff807706a4749380f84b276258c9&nr=107395&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e6479e516db1df5f6a8e88dc47c47818&nr=107302&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2d16b4c16e61b96cfad2abb126d3c5a3&nr=107548&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=81b894ed6d21f90d5cd1051472821b58&nr=107305&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=bb41693bbe7f26212b25c18b637f12f8&nr=107188&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b74caf8660a9f3a9f62e82037dfab070&nr=107266&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6db274887a8db689fad52c15dfe9e378&nr=107134&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 31 von 51 eine nationale Regelung über die Verbraucherkreditrichtlinie hinaus dem 

Kreditgeber zusätzliche Informationspflichten auferlegen darf.93 

 

i) 
Dass ein an anderer Stelle enthaltener Zusatz nach ständiger höchst-

richterlicher Rechtsprechung die Wirksamkeit der für sich deutlichen 
Widerrufsbelehrung nicht berührt, hat der Senat noch einmal einem 

weiteren Beschluss vom 09. Juni 2020 hervorgehoben.94 Deshalb lehnt es 

der Senat ab, den EuGH zu den Auswirkungen einer an anderer Stelle in 

den Vertrag eingefügten Klausel über die Voraussetzungen für das Zu-
standekommen eines Darlehensvertrags auf die Widerrufsbelehrung zu 

befragen. Er entnimmt der Rechtsprechung des EuGH, dass es Sache 

des nationalen Gerichts ist, die allgemein geltenden Kriterien nach Maß-

gabe des nationalen Rechts auf eine bestimmte Klausel anzuwenden.95 

 

Ohne dass sich klärungsbedürftige Fragen des Unionsrechts stellen 

würden, sah sich der Senat ferner in der Lage festzustellen, dass eine 

Widerrufsbelehrung, die aus der bindenden Vorgabe des § 355 Abs. 2 

Satz 3 BGB in der bis zum 10. Juni 2010 geltenden Fassung den gesetzli-

chen Begriff „Vertragsurkunde“ übernimmt, keine „missbräuchliche 
Klausel“ i.S.d. Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen ist.96 

 

 

                                                        
93 Beschluss vom 30. Juni 2020 – XI ZR 132/19, juris. 
94 Beschluss vom 09. Juni 2020 – XI ZR 354/19 – juris mit Bezug auf Senatsurteile vom 10. Ok-

tober 2017 – XI ZR 443/16 – juris, Rn. 25 und vom 26. November 2019 – XI ZR 307/18 – juris, 
Rn. 22; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2017 und II/2019. 

95 Beschluss vom 09. Juni 2020, a.a.O., juris. 
96 Beschluss vom 09. Juni 2020, a.a.O., juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fd2db1e30deadc729b82be4813e40e01&nr=108043&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6c09f9b6a92caecda64046cb71559bbe&nr=107356&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2c42fe6764574a360552e8dfeb6e6df0&nr=80074&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b470121dd4767b159023f97f9d2c2f5&nr=102581&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 32 von 51 3. Zahlungsverkehr, insbesondere 
a) Überweisungs-, Lastschrift-, Wechsel- und Scheckverkehr, 

b) EC-Karte und Electronic-/Internet-Banking, 
c) Kreditkartengeschäft 

 

4. 
Sonstige Bankgeschäfte – insbesondere i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG 
 

Hierzu sind im Berichtszeitraum keine Entscheidungen ergangen. 

 

 

5. 
Kapitalmarkt- und Kapitalanlagerecht, insbesondere Wert- 

papierhandel, Investmentgeschäft, alternative Anlageformen,  
Vermögensverwaltung, Vermögensverwahrung 

 

a) 
Einem Gründungsgesellschafter oder einem mit ihm wesentlich kapital-

mäßig oder personell verflochtenen Unternehmen bereits gewährte 
Sondervorteile müssen im Emissionsprospekt auch dann offengelegt 

werden, wenn sie bereits vor dem Beitritt eines Anlegers erfolgt sind, 

aber im Zusammenhang mit dem Anlageprojekt stehen. Das hat der 

II. Zivilsenat am 19. November 201997 entschieden und damit seine bis-

herige Rechtsprechung bestätigt.98 

 

Da allein kapitalmäßige oder personelle Verflechtungen bereits die Ge-
fahr einer Interessenkollision zum Nachteil der Anleger hervorrufen kön-

nen, ergreift die Aufklärungspflicht ohne Unterschied alle Zuwendun-
gen an die Gesellschafter und ihre Unternehmen außerhalb des Gesell-

schaftsvertrags. Dabei spielt es keine Rolle für die Aufklärungspflicht, ob 

die Konditionen des zugrundeliegenden Geschäfts üblich waren und der 

Gesellschaft tatsächlich keine Nachteile oder sogar Vorteile gebracht 

haben.99 Zu einem richtigen Bild über die Beteiligung gehört auch das 

                                                        
97 II ZR 306/18 – juris. 
98 Urteil vom 07. April 2003 – II ZR 160/02, juris; Beschluss vom 07. Juli 2015 – II ZR 104/13 – 

juris, Rn. 3; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht II/2015. 
99 Urteil vom 19. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 9. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6e04d0eea6b78b8ac51871ea7cf5ed94&nr=102785&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=56cb02bff86cefd773e35782596c7f62&nr=26139&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=70dd4fbe93644d4e466a3c5b6137c400&nr=71756&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf


 
 
 
 
 

Seite 33 von 51 Wissen darüber, dass dem Gründungsgesellschafter die konkrete 
Chance eröffnet wird, zu Lasten des Vermögens der Beteiligungsge-
sellschaft erhebliche finanzielle Sondervorteile zu erlangen. Einem Grün-

dungsgesellschafter bereits gewährte Sondervorteile müssen daher 

nach Ansicht des Senats im Emissionsprospekt auch dann offengelegt 

werden, wenn sie bereits vor dem Beitritt eines Anlegers erfolgt sind, 

aber im Zusammenhang mit dem Anlageprojekt stehen.100 

 

Das Berufungsurteil konnte danach keinen Bestand haben. Das Beru-

fungsgericht hatte noch darauf abgestellt, die Veräußerung einer Tochter-

gesellschaft sei vor dem Beitritt des Klägers bereits vollständig abgewi-

ckelt gewesen; eine mögliche Verflechtung der Veräußerungsgesellschaft 

und der Schiffsgesellschaft habe daher für den Anleger keine Rolle mehr 

gespielt. Das hat der Senat mit den dargestellten Erwägungen beanstan-

det. Den Vortrag des Klägers zu Sondervorteilen der seiner Darstellung 

nach mit dem Gründungsgesellschafter verflochtenen Veräußerungs-

gesellschaft hat der Senat als ausreichend substanzreich angesehen. 

Mehr als die Behauptung, diese Gesellschaft habe für die Übertragung 

des Kaufvertrags auf die Schiffsgesellschaft eine „Adresskommission“ 

i.H.v. 700.000,00 US-$ bzw. eine Befrachtungskommission für den Ab-

schluss des Chartervertrags erhalten, hat der Senat nicht für erforderlich 

gehalten.101 Dies sowie die Frage der Verflechtung müssen nun im wie-

dereröffneten Berufungsverfahren aufgeklärt werden. 

 

b) 
Nach der vom II. Zivilsenat in seinem Beschluss vom 19. November 

2019102 bestätigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt ein 

Auskunftsanspruch des treuhänderisch an einer Fondsgesellschaft be-

teiligten Kommanditisten über die übrigen Anleger, die als Treugeber 
über eine Treuhänderin an einer Gesellschaft beteiligt sind, in Be-

tracht, wenn sich die Treugeber über eine Treuhandkommanditistin an 
                                                        
100 Urteil vom 19. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 10. 
101 Urteil vom 19. November 2019 – II ZR 306/18 – juris, Rn. 11. 
102 II ZR 263/18 – juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6e04d0eea6b78b8ac51871ea7cf5ed94&nr=102785&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e753161a2d4937297a6e7103fc244307&nr=103878&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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ligt haben und die Anleger aufgrund der im konkreten Fall getroffenen ver-

traglichen Vereinbarungen im Innenverhältnis eine Innengesellschaft 
bürgerlichen Rechts bilden. Der Auskunftsanspruch folgt auch bei Publi-

kumsgesellschaften in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus 

§ 716 Abs. 1 BGB sowie aus dem durch den Gesellschaftsvertrag begrün-

deten Vertragsverhältnis; das Recht, seine Vertragspartner zu kennen, 

ist in jedem Vertragsverhältnis selbstverständlich. Der aus § 716 BGB er-

folgende Auskunftsanspruch kann gegen den geschäftsführenden Ge-
sellschafter oder das geschäftsführende Organ verfolgt werden.103 

 

Als gemeinsam verfolgter Zweck, der die Annahme einer Anleger-
Innengesellschaft rechtfertigt, kommt die Wahrnehmung der im Treu-

handvertrag eingeräumten Rechte in der Anlegerversammlung in Be-

tracht, die über die Rechte des einzelnen Anlegers unmittelbar gegenüber 

der Treuhänderin hinausgehen und sich von den Rechten der Gesell-

schafterversammlung der Gesellschafter der Fondskommanditgesellschaft 

unterscheiden. Der für den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags erfor-

derliche Rechtsbindungswille der Anleger kann sich aus der Unterzeich-

nung der jeweiligen Beitrittserklärungen und dem darin liegenden Ab-

schluss des Treuhandvertrags ergeben. Voraussetzung dafür ist, dass hin-

reichend deutlich zu entnehmen ist, dass er auch das Rechtsverhältnis der 

Anleger untereinander regelt. Für den Beitritt des einzelnen Anlegers ist 

es nicht erforderlich, dass er bei der Abgabe seiner Beitrittserklärung 

(auch) das Bewusstsein hatte, einer Innengesellschaft bürgerlichen 

Rechts beizutreten.104 

 

Die Entscheidung des Berufungsgerichts, das die beklagte Treuhandkom-

manditistin für verpflichtet gehalten hat, dem Kläger Namen und An-
schriften der Mitgesellschafter/Treugeber der Fondsgesellschaft in 

einer für den Kläger lesbaren Datei, hilfsweise durch einen Ausdruck der 

                                                        
103 Hinweisbeschluss vom 19. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 13. 
104 a.a.O., juris, Rn. 15. 
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Die (abstrakte) Gefahr, dass der Prozessbevollmächtigte des Klägers die 

Daten für die Gewinnung von Mandanten nutzen will, steht dem nicht 

entgegen. Um gegen ein derartiges missbräuchliches Verhalten eines An-

walts vorzugehen, sind berufsrechtliche und datenschutzrechtliche 

Rechtsbehelfe gegeben.105 Auch Art. 5 und Art. 6 DS-GVO stehen der 

Weitergabe der Daten nach Ansicht des Senats nicht entgegen.106 Die 

Revision wurde auf entsprechenden Hinweis des Senats zurückgenom-

men. 

 

c) 
In einem Urteil vom 19. November 2019107 befasst sich der XI. Zivilsenat 

mit der Rückabwicklung zweier Fondsbeteiligungen wegen unterblie-
bener Aufklärung über Rückvergütungen. Der Senat bestätigt seine 

Rechtsprechung, wonach die Beklagte, die beratende Bank, aus den zwi-

schen den Parteien geschlossenen Beratungsverträgen verpflichtet war, 

über erhaltene Rückvergütungen aufzuklären. 108  Zudem bekräftigt der 

Senat, dass die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens für alle 

Aufklärungs- und Beratungsfehler eines Anlageberaters gilt, insbesondere 

auch dann, wenn Rückvergütungen pflichtwidrig nicht offengelegt 
wurden.109 Im Zusammenhang mit der Verjährung hebt der Senat hervor, 

dass grob fahrlässige Unkenntnis i.S.v. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB nur vor-

liegt, wenn dem Gläubiger persönlich ein schwerer Obliegenheitsverstoß 

in seiner eigenen Angelegenheit der Anspruchsverfolgung („Verschulden 

gegen sich selbst“) vorzuwerfen ist, weil sich ihm die den Anspruch be-

gründenden Umstände förmlich aufgedrängt haben, er davor aber letzt-

lich die Augen verschlossen hat. Hierbei trifft den Gläubiger aber generell 

keine Obliegenheit, im Interesse des Schuldners an einem möglichst früh-

zeitigen Beginn der Verjährungsfrist Nachforschungen zu betreiben; viel-

                                                        
105 a.a.O., juris, Rn. 24. 
106 a.a.O., juris, Rn. 26 ff. 
107 XI ZR 575/16 – juris. 
108 Urteil vom 19. November 2019, a.a.O., juris, Rn. 20. 
109 a.a.O., juris, Rn. 23. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=71d928ed8cf0b8ea272bb79e68eba33f&nr=103391&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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radezu unverständlich erscheinen, um ein grob fahrlässiges Verschul-

den des Gläubigers bejahen zu können.110 

 

Das Berufungsgericht hatte diese Maßstäbe beachtet und auf dieser 

Grundlage in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise einen un-

verjährten Schadensersatzanspruch der Fondsanlegerin bejaht. Als 

nicht hinreichend bestimmt und damit unzulässig hat der Senat aber 

den – vom Berufungsgericht noch zuerkannten – Freistellungsantrag be-

handelt, die Klägerin „von allen Schäden und Nachteilen, insbesonde-
re auch von etwaigen Nachhaftungspflichten“, freizustellen, die mittel-

bar oder unmittelbar aus den von der Klägerin gezeichneten Beteiligungen 

resultieren und die ohne Zeichnung dieser Beteiligung nicht eingetreten 

wären. Diese Anträge weisen nach dem Dafürhalten des Senats keinen 
vollstreckungsfähigen Inhalt auf und zielen auf bloß mögliche Ver-
bindlichkeiten ab, die noch nicht entstanden sind oder sich allenfalls in 

der Entwicklung befinden.111 Einer Umdeutung der Anträge in Feststel-
lungsanträge stand nach Ansicht des Senats entgegen, dass Vortrag zu 

einem schutzwürdigen Interesse der Klägerin gemäß § 256 Abs. 1 ZPO 

nicht gehalten worden ist.112 Dies führte insoweit zur Abweisung der Klage 

als unzulässig. 

 

d) 
In einem Hinweisbeschluss vom 17. Dezember 2019113 hatte der II. Zivil-

senat Gelegenheit, seine ständige Rechtsprechung zur Darstellung we-
sentlicher kapitalmäßiger und personeller Verflechtungen im Fonds-

prospekt zusammenzufassen und die Maßstäbe zu beleuchten, nach de-

nen sich die Wesentlichkeit einer kapitalmäßigen Verflechtung beurteilt. 

                                                        
110 a.a.O., juris, Rn. 28 mit Bezug auf Senatsurteil vom 15. März 2016 – XI ZR 122/14 – juris, 

Rn. 34; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarktrecht I/2016. 
111 Urteil vom 19. November 2019 – XI ZR 575/16 – juris, Rn. 15 f. 
112 a.a.O., juris, Rn. 17 f. 
113 II ZR 85/19 – juris; vgl. auch die Parallelentscheidungen II ZR 96/19 vom 09. Dezember 2019, 

II ZR 131/19 vom 18. Dezember 2019, II ZR 98/19 und II ZR 100/19 vom 03. Januar 2020 
sowie II ZR 97/19 vom 13. Januar 2020. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4ed6b75c692d4b79ff94b2f48c73faf7&nr=74415&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=adf242ca3f4f96aa6ce4358c2d0659dd&nr=103391&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=097d9e41d5ded654bee0a7d16b25c555&nr=104397&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1f8c6ec09192ad9dc5b0a33e29d0751&nr=104400&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9b547a8408e763ecd862268d95787711&nr=104403&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e7f011776c85411f5cefc2228f5a4569&nr=104292&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=63409e2d0558a3291210d1f4083666c9&nr=104364&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e70854f513adb8b9c0e279825fdcc646&nr=104289&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat der 

Prospekt über ein Beteiligungsangebot, der für einen Beitrittsinteressen-

ten im Allgemeinen die einzige Unterrichtungsmöglichkeit darstellt, den 

Anleger über alle Umstände, die für seine Entschließung von wesentlicher 

Bedeutung sind oder sein können, sachlich richtig und vollständig zu un-

terrichten. Dazu gehört auch eine Darstellung der wesentlichen kapital-
mäßigen und personellen Verflechtungen zwischen einerseits der 

Fondsgesellschaft, ihren Geschäftsführern und beherrschenden Gesell-

schaftern, und andererseits dem Unternehmen sowie deren Geschäftsfüh-

rern und beherrschenden Gesellschaftern, in deren Hand die Beteiligungs-

gesellschaft die nach dem Prospekt durchzuführenden Vorhaben ganz 

oder wesentlich gelegt hat, und die Aufklärung über die diesem Perso-
nenkreis gewährten Sonderzuwendungen oder Sondervorteile.114 Für 

das Vorliegen eines Prospektfehlers, und damit auch einer aufklärungsbe-

dürftigen Verflechtung, ist der Kläger darlegungs- und beweisbelastet.115 

 

Die Frage, wann eine wesentliche kapitalmäßige Verflechtung vorliegt, 

ist nach dem Dafürhalten des Senats nicht grundsätzlich klärungsfähig. 

Er verweist darauf, dass in verschiedenen Gesetzen eine wesentliche 

Beteiligung an einem Unternehmen ab dem Überschreiten von unter-

schiedlichen Schwellenwerten angenommen wird (vgl. § 74 Abs. 2 AO, 

§ 43 WpHG, Art. 43 VO (EU) 575/2013). Allgemeingültige, starre Beteili-
gungsgrenzen lassen sich unterhalb der Schwelle der Beherrschung los-

gelöst von der konkreten Fallgestaltung und den Umständen des Einzel-

falls seiner Ansicht nach nicht aufstellen. Es kommt, wie der Senat aus-

führt, allein darauf an, ob die kapitalmäßige Verflechtung so wesentlich 

ist, dass sie deshalb einen aufklärungsbedürftigen Interessenkonflikt 
begründen kann. Angesichts der Vielzahl der denkbaren Fallgestaltungen 

unterliegt die Beurteilung, ob eine kapitalmäßige Verflechtung wesentlich 

ist und deshalb einen aufklärungsbedürftigen Interessenkonflikt begründet, 

                                                        
114 Beschluss vom 17. Dezember 2019 – II ZR 85/19 – juris, Rn. 14. 
115 a.a.O., juris, Rn. 23. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d51e4aeb4a6d204e9cfb11bb11093ecd&nr=104397&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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umfassender Würdigung aller für die Beurteilung des Einzelfalles maßgeb-

lichen Umstände. Dabei kommt es unter anderem darauf an, welche Ge-
sellschaftsform das Unternehmen hat, in dessen Hand die Beteiligungs-

gesellschaft die nach dem Emissionsprospekt durchzuführenden Vorha-

ben gelegt hat, da bei einer kapitalmarktfähigen Rechtsform bzw. Kapital-
gesellschaft bereits eine geringere Beteiligungsquote der verfloch-

tenen Gesellschaft bzw. des Gesellschafters einen größeren Einfluss 
vermittelt als bei einer Personengesellschaft, wie § 179 Abs. 2 AktG, § 53 

Abs. 2 GmbHG zeigen. Weiterhin kommt der Rolle der Gesellschaft bzw. 

des Gesellschafters in dem Unternehmen, in dessen Hand die nach dem 

Emissionsprospekt durchzuführenden Vorhaben gelegt worden sind, 

ebenso erhebliche Bedeutung zu wie der Frage, ob dabei gleichläufige 
oder gegenläufige Interessen verfolgt werden.116 

 

Im Streitfall hat der Senat mit dem Berufungsgericht eine wesentliche 

kapitalmäßige und damit aufklärungsbedürftige Verflechtung aufgrund der 

Beteiligung der Beklagten zu 2) (Geschäftsführerin der Komplementärin 

der Fondsgesellschaft) an der C. (Muttergesellschaft des Generalpartners 

der Objektgesellschaft) bei einem Anteilsbesitz von nur 17,6 % ver-
neint. Nach dem Dafürhalten des Senats fehlt es hierbei an dem für eine 

aufklärungsbedürftige Verflechtung erforderlichen Einfluss der Beklagten 

zu 2) auf beiden Seiten und damit an einem Interessenkonflikt von rele-

vantem Gewicht.117 Es war auch weder vorgetragen noch ersichtlich, dass 

der Anteilsbesitz der Beklagten zu 2) von 17,6 % geeignet war, die Ge-

schicke der C. zu beherrschen oder aber im Sinne einer Entscheidungs-

verhinderung durch eine Sperrminorität wenigstens zu bestimmen.118 Die 

Revision wurde auf Hinweis des Senats zurückgenommen. 

 

e) 

                                                        
116 a.a.O., juris, Rn. 15. 
117 a.a.O., juris, Rn. 19 f. 
118 a.a.O., juris, Rn. 22. 
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personelle Verflechtungen zwischen den Gesellschaftern und den Un-

ternehmen zu informieren, in deren Hand die Gesellschaft die nach dem 

Emissionsprospekt durchzuführenden Vorhaben ganz oder wesentlich ge-

legt hat, befasst sich auch der Beschluss des XI. Zivilsenats vom 18. Fe-

bruar 2020.119 

 

Eine aufklärungspflichtige, wesentliche Verflechtung zwischen Fondsge-

sellschaft, beherrschenden Gesellschaftern und Treuhandgesellschaft hat 

der Senat mit dem Berufungsgericht in einem Fall angenommen, in dem 

dieselben Personen in unterschiedlichen Funktionen nicht nur an der 

Gesellschaft beteiligt waren, die als Prospektherausgeberin, Eigenkapi-

talvermittlerin und Kommanditistin fungierte, sondern zugleich an der 

Treuhandkommanditistin und darüber hinaus an einer weiteren Gesell-

schaft, die für die betriebswirtschaftliche Beratung zuständig war. 

Schließlich stellten dieselben Personen über eine dieser Gesellschaften 

auch noch die Komplementärin und Geschäftsführerin der Fondsge-
sellschaft. Das erfüllt nach Ansicht des Senats nicht nur die Vorausset-

zungen einer wesentlichen Verflechtung, sondern nähert sich einer wirt-
schaftlichen Kontrolle aller beteiligten Gesellschaften.120 

 

Voraussetzung einer ausreichenden Information des Anlegers durch 
den Fondsprospekt ist, dass ihm der Prospekt so rechtzeitig vor der An-

lageentscheidung übergeben wird, dass er sich mit seinem Inhalt vertraut 

machen konnte. Dafür genügt es nach Ansicht des Senats nicht, wenn der 

„umfassende“ Prospekt erst bei dem Beratungsgespräch übergeben 

wird, in dessen Verlauf die Anlage gezeichnet wird.121 

 

Das bis hierin mit der Senatsrechtsprechung in Einklang stehende Beru-

fungsurteil konnte dennoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsge-

richt nach der Beurteilung des Senats Zeugenbeweisangebote der be-
                                                        
119 XI ZR 196/19 – juris. 
120 Beschluss vom 18. Februar 2020, a.a.O., juris, Rn. 10. 
121 a.a.O., juris, Rn. 12. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2a0ab8a2a9c5f68239cbd4c547f2a445&nr=105396&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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flechtung in dem Beratungsgespräch gehörswidrig übergangen hatte. 

Wie der Senat näher ausführt, ist das Beweisangebot nicht durch die Ver-

nehmung der beiden Zeugen vor dem Landgericht erledigt worden. 122 

Dies führte zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache auf die 

Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten. 

 

f) 
Mit den Anforderungen an das Ermitteln eines Abfindungsguthabens 
durch einen Wirtschaftsprüfer bei einer Publikumsgesellschaft befasst 

sich der Beschluss des II. Zivilsenats vom 03. März 2020.123 

 

Nach den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Pu-
blikumsgesellschaft hängt die Fälligkeit des – im Streitfall negativen – 

Abfindungssaldos davon ab, dass der seitens der Gesellschaft zu bestel-

lende Wirtschaftsprüfer das Abfindungsguthaben ermittelt hat. Die blo-
ße Prüfung einer Berechnung des Abfindungsguthabens durch die Ge-
sellschaft steht dem nach der Beurteilung des Senats nicht gleich. Dies 

gilt insbesondere für den Fall, dass die Prüfung sich auf eine Plausibilität 
und die stichprobenartige Überprüfung einzelner Positionen aus der 

von der Gesellschaft erstellten Abrechnung beschränkt. Der Wirtschafts-

prüfer übernimmt auch haftungsrechtlich insoweit eine geringere Verant-

wortlichkeit, da er nur für den von ihm nach außen dokumentierten Um-

fang seiner Tätigkeit einzustehen hat. 124  Zudem besteht der Sinn und 

Zweck dieser Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag auch darin, ein be-
sonderes Vertrauen des Anlegers und atypisch stillen Gesellschafters 

hervorzurufen, dass er im Falle des Ausscheidens ein zutreffend ermittel-

tes Abfindungsguthaben erhält. Die Ermittlung ist deshalb auf eine neu-
trale dritte Stelle übertragen worden, die aufgrund ihrer beruflichen Stel-

lung ein besonderes Vertrauen für sich in Anspruch nimmt.125 

                                                        
122 a.a.O., juris, Rn. 18 ff. 
123 II ZR 339/18 – juris. 
124 Beschluss vom 03. März 2020, a.a.O., juris, Rn. 14. 
125 a.a.O., juris, Rn. 16. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e97d3bee6ee429439f8e9c27ccf7ba30&nr=106083&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Diesen Anforderungen wurde der Prüfvermerk der Wirtschaftsprüfer-

gesellschaft über die Ermittlung des Abfindungsguthabens der atypisch 

stillen Gesellschafter, die ihre Beteiligung gekündigt hatten, im Streitfall 

nach der Beurteilung des Senats nicht gerecht. Der Senat hat darauf ab-

gestellt, dass die Wirtschaftsprüfergesellschaft gemäß dem Prüfvermerk 

nur mit der Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der in einem Be-
richt der Gesellschaft gemachten Angaben beauftragt war und sich nach 

eigenen Angaben teilweise auf eine Prüfung der Plausibilität sowie Stich-

proben beschränkt hatte.126 

 

Ob die Wirtschaftsprüfergesellschaft darüber hinaus tatsächlich weitere 
Arbeiten ausgeführt hat, die sie nicht in den Prüfvermerk aufgenommen 

hat, ist nach dem Dafürhalten des Senats ohne Belang, da es nach den 

vertraglichen Bestimmungen allein darauf ankommt, dass dem atypisch 

stillen Gesellschafter eine den gesellschaftsvertraglichen Voraussetzun-

gen genügende Ermittlung des Saldos der Gesellschafterkonten vorge-
legt wird.127 Unter diesen Umständen muss der ausscheidende Anleger 

auch nicht etwa die Unrichtigkeit des Prüfvermerks und damit des Abrech-

nungssaldos darlegen und beweisen, er kann vielmehr die mangelnde 
Fälligkeit des Anspruchs aus dem errechneten Abfindungssaldo geltend 

machen, weil die formalen Voraussetzungen für seine Ermittlung nicht 

vorliegen.128 Aus dem gleichen Grund können die Voraussetzungen für 

die Fälligkeit des geltend gemachten Anspruchs auch nicht im laufenden 

Rechtsstreit durch die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigen-
gutachtens herbeigeführt werden.129 

 

Dies führte zur Abweisung der gegen den ausgeschiedenen Anleger ge-

richteten Klage auf Ausgleich des negativen Abfindungssaldos. Die Re-

vision wurde auf entsprechenden Hinweis des Senats zurückgenommen. 

                                                        
126 a.a.O., juris, Rn. 19. 
127 a.a.O., juris, Rn. 23. 
128 a.a.O., juris, Rn. 24. 
129 a.a.O., juris, Rn. 25. 
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6.-9. 
Factoring/Leasing, Geldwäsche, Bankenaufsicht, Steuerliche Bezüge 
 

Hierzu sind im Berichtszeitraum keine Entscheidungen ergangen. 

 

 

10. 
Besonderheiten des Verfahrens- und Prozessrechts 

 
a) 
Mit Beschluss vom 12. Mai 2020130 hat der XI. Zivilsenat dem Gerichts-
hof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen zur 

Auslegung des am 30. Oktober 2007 in Lugano unterzeichneten Überein-

kommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ II) 

vorgelegt: 

 

1. Ist Art. 15 Abs. 1 Buchst. c) LugÜ II dahin auszulegen, dass das 

„Ausüben“ einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit in 

dem durch das Übereinkommen gebundenen Staat, in dessen Ho-

heitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, schon bei Ver-
tragsanbahnung und Vertragsschluss eine grenzüberschreitende 

Betätigung des Vertragspartners des Verbrauchers voraussetzt, 

oder ist die Vorschrift auch dann anzuwenden, um das zuständige 

Gericht für eine Klage zu bestimmen, wenn die Vertragsparteien 

bei Vertragsschluss ihren Wohnsitz i.S.v. Artt. 59 und 60 LugÜ II 

in demselben durch das Übereinkommen gebundenen Staat hat-

ten und ein Auslandsbezug des Rechtsverhältnisses erst nach-
träglich dadurch entstanden ist, dass der Verbraucher später in 

einen anderen durch das Übereinkommen gebundenen Staat um-
gezogen ist? 

                                                        
130 XI ZR 371/18, juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=081fe6563c3cbec016bf5beb2a6433d9&nr=107551&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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2. Sofern eine grenzüberschreitende Betätigung im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses nicht notwendig ist: Schließt Art. 15 Abs. 1 

Buchst. c) LugÜ II i.V.m. Art. 16 Abs. 2 LugÜ II die Bestimmung 

des zuständigen Gerichts nach Art. 5 Nr. 1 LugÜ II generell aus, 

wenn der Verbraucher zwischen Vertragsschluss und Klageerhe-

bung in einen anderen durch das Übereinkommen gebundenen 

Staat gezogen ist, oder ist zusätzlich erforderlich, dass der Ver-

tragspartner des Verbrauchers seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auch in dem neuen Wohnsitzstaat ausübt oder sie darauf 

ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt? 

 

Die klagende Bank hatte dem zu dieser Zeit in Dresden wohnenden Be-

klagten ein Darlehen gewährt. Da es sich dabei um eine Dienstleistung 

i.S.v. Art. 5 Nr. 1 Buchst. b) zweiter Spiegelstrich LugÜ II handelt und die 

für den Vertrag charakteristische Verpflichtung in der Gewährung des 

Darlehens besteht, ist im Ausgangspunkt die Zuständigkeit des Landge-

richts Dresden für die Rückzahlungsklage gegeben.131 Nicht eindeutig zu 

beantworten ist jedoch nach Ansicht des Senat die Frage, ob die Anwen-

dung von Art. 5 Nr. 1 LugÜ II im Streitfall durch Art. 15 Abs. 1 Buchst. c), 

Art. 16 Abs. 2 LugÜ II (praktisch wortgleich mit Art. 15, 16 EuGVVO a.F. 

und Artt. 17, 18 EuGVVO n.F.) ausgeschlossen ist. Danach müssen fol-

gende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein: Erstens muss ein Ver-

tragspartner die Eigenschaft eines Verbrauchers haben, der in einem 

Rahmen handelt, der nicht seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 

zugerechnet werden kann, zweitens muss ein Vertrag zwischen diesem 

Verbraucher und einem beruflich oder gewerblich Handelnden tatsäch-
lich geschlossen worden sein und drittens muss dieser Vertrag zu einer 

der Kategorien von Art. 15 Abs. 1 Buchst. a) bis c) LugÜ II gehören.132 

 

                                                        
131 Beschluss vom 12. Mai 2020, a.a.O., juris, Rn. 13. 
132 a.a.O., juris, Rn. 14 ff. 
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auch reine Kreditverträge erfasst und voraussetzt, dass der andere Ver-

tragspartner in dem durch das Übereinkommen gebundenen Staat, in 
dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine be-

rufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche Tätigkeit auf 

irgendeinem Wege jedenfalls unter anderem auf diesen Staat ausrichtet 

und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.133 

 

Der Senat neigt zu der Annahme, dass das „Ausüben“ einer Tätigkeit in 

diesem Sinne erfordert, dass der Vertragspartner des Verbrauchers sei-

nen Willen zum Ausdruck gebracht hat, Geschäftsbeziehungen zu 
Verbrauchern eines anderen Vertragsstaats herzustellen, und diese 

Voraussetzung daher nicht gegeben ist, wenn der Verbraucher und sein 

Vertragspartner bei Vertragsschluss ihren Sitz im gleichen durch das 
Übereinkommen gebundenen Staat haben.134 Jedoch hält er die rich-

tige Anwendung von Art. 15 Abs. 1 Buchst. c) LugÜ II nicht für derart of-

fenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt.135 

 

Falls ein „Ausüben“ der Tätigkeit des Vertragspartners des Verbrauchers 

i.S.v. Art. 15 Abs. 1 Buchst. c) LugÜ II auch dann gegeben sein sollte, 

wenn der Verbraucher und sein Vertragspartner bei Vertragsschluss ihren 

Wohn- bzw. Geschäftssitz in demselben Staat hatten, stellt sich nach An-

sicht des Senats die weitere Frage, ob nach dem Umzug des Verbrau-
chers aus dem gemeinsamen Sitzstaat in einen anderen durch das Über-

einkommen gebundenen Staat Art. 16 Abs. 2 LugÜ II die ausschließliche 
Zuständigkeit der Gerichte im neuen Wohnsitzstaat des Verbrauchers 

ohne weitere Voraussetzungen begründet oder ob zusätzlich erforder-

lich ist, dass der Vertragspartner des Verbrauchers in diesem Staat 

eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche 

Tätigkeit auf diesen Staat ausrichtet.136 Für den Senat liegt es nahe, diese 

                                                        
133 a.a.O., juris, Rn. 17. 
134 a.a.O., juris, Rn. 19 ff. 
135 a.a.O., juris, Rn. 22. 
136 a.a.O., juris, Rn. 23. 
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sicht nach unter anderem zum Ziel haben, die Vorhersehbarkeit des Ge-
richtsstands sicherzustellen und dem Unternehmer eine Steuerung sei-
nes Gerichtsstandsrisikos zu ermöglichen.137 

 

Die Vorinstanzen hatten ihre internationale Zuständigkeit jeweils verneint. 

Der Erfolg der Revision hängt nach dem Dafürhalten des Senats von der 

Auslegung von Art. 15 Abs. 1 Buchst. c) und Art. 16 Abs. 2 LugÜ II ab, die 

er gemäß Art. 267 AEUV dem EuGH überlässt. Würde das „Ausüben“ im 

Sinne dieser Vorschriften eine grenzüberschreitende Betätigung des 
Unternehmers schon bei Vertragsschluss voraussetzen, wären hier 

seine Voraussetzungen nicht erfüllt. Wären Art. 15 Abs. 1 Buchst. c), 

Art. 16 LugÜ II dagegen auch dann anwendbar, wenn der Verbraucher 

und sein Vertragspartner bei Vertragsabschluss im selben Staat ansässig 

sind, und käme es nach dem Umzug des Verbrauchers allein auf seinen 
neuen Wohnsitz an, würde es an einer internationalen Zuständigkeit der 

deutschen Gerichte fehlen.138 

 

b) 
Im Berichtszeitraum hatte der Bundesgerichtshof erneut Gelegenheit, in 

zwei Beschlüssen vom 16. Juni 2020 139 seine Rechtsprechung zu pro-

zessrechtlichen Aspekten des Kapitalanleger-Musterverfahrens fortzu-

führen. Im Mittelpunkt der Entscheidungen steht die Reichweite der 
Sperrwirkung des § 7 Satz 1 KapMuG, die parallellaufende Musterverfah-

ren aus prozessökonomischen Gründen vermeiden soll. Gegenstand bei-

der Verfahren sind unterlassene Ad-hoc-Mitteilungen im Hinblick auf den 

sog. Abgasskandal. 
 

Ob die Einleitung des Musterverfahrens unzulässig ist, hat nach dem Be-

schluss im Verfahren II ZB 10/19 das Oberlandesgericht anhand des Vor-
lagebeschlusses zu beurteilen. 
                                                        
137 a.a.O., juris, Rn. 24. 
138 a.a.O., juris, Rn. 26 f. 
139 II ZB 10/19 und II ZB 30/19 – jeweils juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=510c7d6b528ed7457e475e354bb57085&nr=108085&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5bfd12acfb9b29bd90e3e0c1fc8f3491&nr=108088&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Ein weiteres Musterverfahren ist wegen der Sperrwirkung des Vorlage-

beschlusses ausgeschlossen, soweit die Entscheidung über die Feststel-

lungsziele in dem bereits eingeleiteten Musterverfahren in den Verfahren, 

die im Hinblick auf die Feststellungsziele des weiteren Musterverfahrens 

auszusetzen wären, die Prozessgerichte bindet. 
 

Für Schadensersatzansprüche, die auf das Unterlassen einer öffent-
lichen Kapitalmarktinformation gestützt werden, kann eine Entschei-

dung über die Feststellungsziele eines bereits eingeleiteten Musterverfah-

rens nur dann bindende Wirkung haben, wenn diese Feststellungsziele 

dieselbe öffentliche Kapitalmarktinformation betreffen. 

 

Das Oberlandesgericht, dem ein Vorlagebeschluss gemäß § 6 Abs. 1 

Satz 1 KapMuG vorgelegt wird, hat die Frage, ob die Einleitung des Mus-

terverfahrens nach § 7 Satz 1 KapMuG unzulässig ist, nicht anhand der 

Verfahren zu beurteilen, in denen gleichgerichtete Musterverfahrensan-

träge gestellt oder die nach der Bekanntmachung des Vorlagebeschlusses 

nach § 8 Abs. 1 KapMuG ausgesetzt wurden, sondern anhand des Vor-

lagebeschlusses, der nach § 6 Abs. 3 KapMuG die Feststellungsziele 
und eine knappe Darstellung des den Musterverfahrensanträgen zu-
grundeliegenden Lebenssachverhalts enthält.140 Danach kommt es für 

die Frage der Sperrwirkung nach § 7 Satz 1 KapMuG insbesondere nicht 

darauf an, ob die Verfahren, die dem Vorlagebeschluss zu Grunde liegen, 

unabhängig von den Feststellungszielen des bereits eingeleiteten Muster-

verfahrens entscheidungsreif sind.141. Ob der Musterverfahrensantrag un-

zulässig ist, weil der zu Grunde liegende Rechtsstreit unabhängig von den 

geltend gemachten Feststellungszielen entscheidungsreif ist, hat gemäß 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 KapMuG allein das Prozessgericht zu beurteilen.142 

                                                        
140 Beschluss vom 16. Juni 2020 – II ZB 10/19 – juris, Rn. 17. 
141 dazu Beschluss vom 30. April 2019 – XI ZB 13/18 – juris, Rn. 20; vgl. Newsletter Bank- und 

Kapitalmarktrecht I/2019. 
142 Beschluss vom 16. Juni 2019 – II ZB 10/19 – juris, Rn. 18 mit Hinweis auf Beschluss vom 

09. März 2017 – III ZB 135/15 – juris, Rn. 20; vgl. Newsletter Bank- und Kapitalmarkt-
recht I/2017. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=510c7d6b528ed7457e475e354bb57085&nr=108085&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=10d0f4454ca4efe139da7799295ee390&nr=98419&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=510c7d6b528ed7457e475e354bb57085&nr=108085&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=de96bea66c23e40cd155f87a2860fded&nr=77928&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Aus den aus der Konstellation konkurrierender Musterverfahren folgenden 

Besonderheiten ist jedoch nach dem Dafürhalten des Senats nicht abzu-

leiten, dass eine Abhängigkeit von den Feststellungszielen des bereits ein-

geleiteten Musterverfahrens nach §§ 7 Satz 1, 8 Abs. 1 KapMuG schon 

dann besteht, wenn die Feststellungsziele des Vorlagebeschlusses auf 

tatsächliche oder rechtliche Fragen aufbauen, die Feststellungsziel des 

bereits eingeleiteten Musterverfahrens sind oder eine Abhängigkeit vom 

Ergebnis dieses Musterverfahrens in Ansehung weiterer tatsächlicher oder 

rechtlicher Fragen gegeben ist, die sich in den dem zeitlich späteren Vor-

lagebeschluss zugrundeliegenden Ausgangsverfahren stellen. Maßgeblich 

für die Frage der Abhängigkeit nach §§ 7 Satz 1, 8 Abs. 1 KapMuG ist 

vielmehr, ob mit der Entscheidung über die Feststellungsziele des bereits 

eingeleiteten Musterverfahrens eine Bindung des Prozessgerichts nach 

§ 22 Abs. 1 Satz 1 KapMuG eintreten kann. Für Schadensersatzansprü-

che, die auf das Unterlassen einer öffentlichen Kapitalmarktinformation 

gestützt werden, kann eine Entscheidung über die Feststellungsziele 

eines bereits eingeleiteten Musterverfahrens nur dann bindende Wirkung 

haben, wenn diese Feststellungsziele dieselbe öffentliche Kapitalmarkt-
information betreffen.143 

 

§ 7 Satz 1 KapMuG sieht eine Sperrwirkung für weitere Musterverfahren 

nur für solche Verfahren vor, die in Bezug auf die Feststellungsziele des 

bereits eingeleiteten Musterverfahrens nach § 8 Abs. 1 KapMuG auszu-

setzen sind. Der Rechtsstreit hängt i.S.d. § 8 Abs. 1 KapMuG erst dann 

von den Feststellungszielen des Musterverfahrens ab, wenn nur noch Tat-

sachen oder Rechtsfragen offen sind, die unabhängig vom Ausgang des 

Musterverfahrens nicht beantwortet werden können. Auch wenn die kon-
krete Entscheidungserheblichkeit der Feststellungsziele des bereits 

eingeleiteten Musterverfahrens für die Annahme der Sperrwirkung nach 

§§ 7 Satz 1, 8 Abs. 1 KapMuG nicht zu prüfen ist, ist die Aussetzung eines 

Verfahrens nach § 8 Abs. 1 KapMuG nur dann gerechtfertigt, wenn die 
                                                        
143 Beschluss vom 16. Juni 2020 – II ZB 10/19 – juris, Rn. 20. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=510c7d6b528ed7457e475e354bb57085&nr=108085&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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betroffenen Streitgegenstand im Rahmen der Feststellungsziele rechnen 

können. Es genügt nicht, dass Feststellungen in dem bereits eingeleiteten 

Musterverfahren Einfluss auf die Entscheidung haben können.144 

 

Die Bindungswirkung erfasst in objektiver Hinsicht zwar nicht nur die Be-

antwortung des Feststellungsziels im Tenor der Entscheidung, sondern 

auch die diesen Entscheidungssatz tragenden tatsächlichen und recht-

lichen Begründungselemente. Sie reicht jedoch nicht über die Feststel-
lungsziele des Musterverfahrens hinaus. Den Feststellungen des Mus-

terentscheids kommt daher keine Bindungswirkung für Folgeprozesse zu, 

denen lediglich parallele Fallgestaltungen zugrunde liegen.145 

 

Die Bindungswirkung des Musterentscheids ist zudem auf diejenigen An-

sprüche nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KapMuG beschränkt, die Gegen-

stand der Feststellungsziele sind. Für Schadensersatzansprüche, die auf 

die Unrichtigkeit einer anderen Kapitalmarktinformation gestützt werden, 

entfalten die Feststellungen des Musterentscheids keine Wirkung. Nichts 

anderes gilt, wenn es um einen Schadensersatzanspruch wegen unterlas-

sener öffentlicher Kapitalmarktinformation geht.146 

 

Die angefochtene Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart konnte 

danach keinen Bestand haben. Das Oberlandesgericht hatte angenom-

men, das vorgelegte Musterverfahren sei unzulässig, weil im Hinblick auf 

ein beim Oberlandesgericht Braunschweig anhängiges Musterverfahren 

die Sperrwirkung nach § 7 Satz 1 KapMuG eingreife. Dem ist der Bundes-

gerichtshof entgegengetreten. Die Feststellungsziele des Vorlagebe-

schlusses des Landgerichts Braunschweig, hinsichtlich derer das Oberlan-

desgericht eine Sperrwirkung angenommen hat, betreffen nämlich aus-

schließlich Schadensersatzansprüche in Bezug auf öffentliche Kapital-

marktinformationen der Musterbeklagten zu 2 des vorliegenden Verfah-
                                                        
144 a.a.O., juris, Rn. 24. 
145 a.a.O., juris, Rn. 26. 
146 a.a.O. juris, Rn. 27. 
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hingegen ausschließlich Schadensersatzansprüche wegen öffentlicher Ka-

pitalmarktinformationen der Musterbeklagten zu 1, so dass die Feststel-

lungen des Oberlandesgerichts Braunschweig in seinem Musterverfahren 

nach Ansicht des Senats keine Bindungswirkung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 

KapMuG für die Schadensersatzansprüche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KapMuG 

haben können, auf die sich die Feststellungsziele des Vorlagebeschlusses 

des Landgerichts Stuttgart beziehen.147 Dies führte zur Aufhebung und 

Zurückverweisung an das Oberlandesgericht, das nunmehr erneut über 

die Bestimmung eines Musterklägers gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 KapMuG 

zu entscheiden hat. 

 

c) 
Das weitgehend parallel liegende, am gleichen Tag entschiedene Verfah-

ren II ZB 30/19148 hat nicht die Zulässigkeit des Vorlagebeschlusses des 

Landgerichts Stuttgart aus dem Verfahren II ZB 10/19, sondern die Aus-
setzung eines Rechtsstreits nach § 8 Abs. 1 Satz 1 KapMuG im Hinblick 

auf diesen Vorlagebeschluss zum Gegenstand sowie das ebenfalls aus 

dem Verfahren II ZB 10/19 bekannte Kapitalanleger-Musterverfahren des 

Oberlandesgerichts Braunschweig. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte 

hier als Berufungsgericht den Rechtsstreit zweier klagender Fonds-
gesellschaften bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Kapitalanleger-

Musterverfahren des Oberlandesgerichts Braunschweig und des Oberlan-

desgerichts Stuttgart ausgesetzt. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde 

hin hat der II. Zivilsenat ausgesprochen: 

 

Maßgeblich für die Frage der Abhängigkeit der Entscheidung des 

Rechtsstreits von den geltend gemachten Feststellungszielen ist, ob 

mit der Entscheidung über die Feststellungsziele des Musterverfahrens 

eine Bindung des Prozessgerichts eintreten kann. Für Schadensersatz-

ansprüche, die auf das Unterlassen einer öffentlichen Kapitalmarktinfor-

                                                        
147 a.a.O., juris, Rn. 30. 
148 Beschluss vom 16. Juni 2020 – II ZB 30/19 – juris. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ae8594d2176de6f3808ad28f5e9ca8aa&nr=108088&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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ziele eines bereits eingeleiteten Musterverfahrens nur dann bindende Wir-

kung haben, wenn diese Feststellungsziele dieselbe öffentliche Kapital-

marktinformation betreffen. 

 

Die Abhängigkeit der Entscheidung des Rechtsstreits von den geltend ge-

machten Feststellungszielen kann nicht darauf gestützt werden, dass eine 

Erweiterung des Musterverfahrens um weitere Feststellungsziele nahe-
liegt. 
 

Zur Begründung des ersten Leitsatzes verweist der Senat auf seine Ent-

scheidung vom gleichen Tage im Verfahren II ZB 19/19. Für die Ausset-

zung eines Verfahrens nach § 8 Abs. 1 Satz 1 KapMuG gilt seiner Ansicht 

nach nichts anderes. 149  Die Aussetzung des Verfahrens kann danach 

nicht auf die Feststellungsziele des Musterverfahrens beim Oberlandesge-

richt Braunschweig gestützt werden, weil dessen Feststellungen keine 

Bindungswirkung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 KapMuG für mögliche, auf die 

Verletzung von Informationspflichten der Beklagten gestützte Schadens-

ersatzansprüche gegen die Beklagte hätten. Denn die Feststellungsziele 

im Musterverfahren beim Oberlandesgericht Braunschweig betreffen aus-

schließlich Rechtsfragen in Bezug auf Schadensersatzansprüche wegen 

öffentlicher Kapitalmarktinformationen der Nebenintervenientin.150 

 

Die Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf das Musterverfahren beim 

Oberlandesgericht Stuttgart trägt deshalb nicht, weil das Berufungsgericht 

die Abhängigkeit der Entscheidung des Rechtsstreits von den geltend ge-

machten Feststellungszielen nach dem Dafürhalten des Senats rechtsfeh-

lerhaft darauf gestützt hat, dass eine Erweiterung des Musterverfahrens 

beim Oberlandesgericht Stuttgart um weitere Feststellungsziele nahelie-

ge.151 Das Landgericht Stuttgart hatte im Vorlagebeschluss weitergehende 

Musterfeststellungsanträge teils als unzulässig und teils als noch nicht ent-
                                                        
149 a.a.O., juris, Rn. 16. 
150 a.a.O., juris, Rn. 17. 
151 a.a.O., juris, Rn. 23. 
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suchenden nach Ansicht des Senats nicht zuzumuten, dass sein individu-

eller Rechtsstreit ausgesetzt wird und er unabsehbare Zeit auf das Ergeb-

nis des oft jahrelang dauernden Musterverfahrens warten muss, obwohl 

nicht feststeht, dass es auf den Ausgang des Musterverfahrens in seinem 

Prozess tatsächlich ankommt. Eine Aussetzung des Verfahrens kann in 

solchen Fällen erst erfolgen, wenn das Musterverfahren entweder tat-
sächlich gemäß § 15 Abs. 1 KapMuG um weitere Feststellungsziele 
erweitert wurde, von denen die Entscheidung des Rechtstreits abhängt, 

oder vom Prozessgericht festgestellt wurde, dass nur noch Tatsachen 

oder Rechtsfragen offen sind, die unabhängig vom Ausgang des Muster-

verfahrens nicht beantwortet oder bezogen auf die Entscheidung über die 

Feststellungsziele geprüft werden können.152 

 

Die Aussetzungsentscheidung konnte danach keinen Bestand haben. 

Nach der Entscheidung des Senats ist dem Verfahren Fortgang zu 

geben.153 

 

 

 

Karlsruhe, 09. September 2020 

 

 

 

Dr. Peter Rädler Dr. Katja Lembach 

                                                        
152 a.a.O., juris, Rn. 25. 
153 a.a.O., juris, Rn. 27. 


